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Der Ombudsmann an den Kantonsrat

Gemäss § 87 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) erstattet Ihnen der
Ombudsmann nachstehenden Bericht über seine Tätigkeit. Beigefügt sind die im
Bericht erwähnten Statistiken sowie 24 Fallbeispiele.

Zürich, 7. April 1993 DER OMBUDSMANN
Adolf Wirth
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I. Allgemeiner Teil

1. Personelles

a) Bestand der Institution Ombudsmann am 31. Dezember 1992

Ombudsmann: Wirth Adolf, Dr. Ing. agr. ETH, Richterswil
Ersatzmann (nebenamtlich): Streift Ullin, Dr. iur., Wetzikon
Juristische Sekretärin: Spillmann Margrit, Dr. iur., Zürich
Juristischer Sekretär: Zuegg Robert, Dr. iur., Kilchberg
Kanzleisekretärinnen: Zöbeli Stephanie, Zürich

Zingg Berti, Zürich (bis April 1992)
Hitz Hedwig, Zürich (ab Mai 1992)

Ende April 1992 ging Frau Berti Zingg in Pension. Frau Zingg hatte als Kanzleise-
kretärin seit der Eröffnung des Ombudsmannbüros im September 1978 wesentli-
chen Anteil an der guten Entwicklung der Institution. Es ist dem Ombudsmann ein
Bedürfnis, ihr an dieser Stelle für ihre wertvolle Mitarbeit herzlich zu danken. Als
Nachfolgerin nahm Frau Hedwig Hitz ihre Tätigkeit anfangs Mai 1992 auf.

2. Geschäftsübersicht

a) Allgemeine Geschäftsstatistik

In Tabelle 1 sind für die einzelnen Jahre die eingegangenen, abgeschlossenen
und die Ende Jahr noch pendenten Geschäfte zusammengestellt.
Im Jahre 1992 sind mit 606 Beschwerden und Anliegen erstmals seit Bestehen
der Institution Ombudsmann über 600 Geschäfte eingegangen.
Die Zahl der abgeschlossenen Geschäfte ist im Berichtsjahr mit 581 ebenfalls
sehr hoch. Dies war vor allem möglich dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten.
Es ist dem Ombudsmann ein Anliegen, seinen Mitarbeiterinnen und seinem Mit-
arbeiter für die tatkräftige Unterstützung herzlich zu danken. Eingeschlossen in
diesen Dank sei auch der nebenamtliche Stellvertreter des Ombudsmanns Dr. U.
Streiff.
Die Zahl der pendenten Geschäfte hat sich wieder etwas erhöht. Ende 1992 waren
97 Geschäfte pendent gegenüber 72 Ende 1991. Für eine rationelle und speditive
Tätigkeit darf die Zahl der pendenten Fälle nicht hoch sein. Nach wie vor wird als
Ziel eine obere Grenze von 60 bis 80 in Bearbeitung stehenden Fällen anvisiert.
Im Berichtsjahr konnte dieses Ziel - vor allem auch wegen dem hohen Eingang
neuer Geschäfte - nicht ganz eingehalten werden.



Tabelle 1
Allgemeine Geschäftsstatistik

Jahr

1978 (ab 1.9.)
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Eingegangene
Geschäfte

182
471
487
474
466
573
554
565
546
542
524
550
522
548
606

Abgeschlossene
Geschäfte

106
458
429
455
525
593
574
561
544
544
525
546
493
579
581

Pendente Geschäfte
(Ende Jahr)

76
89

147
166
107
87
67
71
73
71
70
74

103
72
97

b) Vorgehen bei der Erledigung der Geschäfte

Tabelle 2
Vorgehen bei der Erledigung der Geschäfte

Jahr

1988
1989
1990
1991
1992

Abge-
schlossene
Geschäfte

525
546
493
579
581

Von der Verwal-
tung eingeholte
Vernehmlas-
sungen bzw.
Akteneinsicht

165
154
223
269
167

Angehörte
Auskunfts-
personen von
Behörden und
Verwaltung

240
251
213
270
271

Augenscheine
und Bespre-
chungen bei
Beschwerde-
führern

54
54
56
60
51

Empfangene
Beschwerde-
führer

359
355
314
348
360



Aus Tabelle 2 geht hervor, dass im Berichtsjahr für die 581 abgeschlossenen Ge-
schäfte in 167 Fällen von der Verwaltung eine schriftliche Vernehmlassung einge-
holt beziehungsweise die Akten zur Einsicht verlangt wurden. Im weiteren wurden
271 Behördemitglieder und Mitarbeiter/innen der Verwaltung befragt. Augen-
scheine und Besprechungen bei Beschwerdeführern und Beschwerdeführerin-
nen wurden in 51 Fällen durchgeführt. In der Kanzlei wurden 360 Beschwerdefüh-
rer/innen beziehungsweise Ratsuchende zu Gesprächen empfangen.

c) Art der Erledigung der Geschäfte

Für die Geschäftserledigung ist § 93 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes
(VRG) massgebend. Er lautet:
Der Ombudsmann ist nicht befugt, Anordnungen zu treffen. Aufgrund seiner
Überprüfung kann er
a) dem Beschwerdeführer Rat für sein weiteres Verhalten erteilen;
b) die Angelegenheit mit den Behörden besprechen;
c) nötigenfalls eine schriftliche Empfehlung zuhanden der überprüften Behörde

erlassen. Er stellt diese Empfehlung auch der vorgesetzten Verwaltungsstelle,
dem Beschwerdeführer und nach seinem Ermessen weiteren Beteiligten und
ändern daran interessierten kantonalen Behörden zu.

In Tabelle 3 sind die abgeschlossenen Geschäfte nach den in § 93 VRG festgeleg-
ten Möglichkeiten der Erledigung aufgegliedert. Von den im Jahre 1992 erledigten
Geschäften wurden 304 (52,3%) abgeschlossen, indem der Ombudsmann den
Beschwerdeführer/innen Rat für ihr weiteres Verhalten erteilte. In 275 Fällen
(47,3%) waren Kontaktnahmen verschiedenster Art mit Behörden und Verwal-
tungsstellen notwendig. Eine schriftliche Empfehlung gemäss § 93 c VRG dräng-
te sich in zwei Fällen auf.

Tabelle 3
Art der Erledigung der Geschäfte

Jahr

1988
1989
1990
1991
1992

Anzahl der
abgeschlossenen
Geschäfte

525
546
493
579
581

Erledigung
nach
§93aVRG

263 (50,1 %)
270 (49,5%)
227 (46,0%)
260 (44,9%)
304 (52,3%)

§93bVRG

260 (49,5%)
273 (50,0 "/o)
265 (53,8 %)
316 (54,6%)
275 (47,3%)

§93cVRG

2 (0,4%)
3 (0,5%)
1 (0,2%)
3 (0,5%)
2 (0,4o/o)



Bei den beiden hauptsächlichsten Arten der Erledigung, nämlich Beratung der
Hilfesuchenden (§ 93 a VRG) und Kontaktnahmen mit Behörden (§ 93 b VRG) ver-
schob sich im Berichtsjahr das Verhältnis bezüglich der Erledigung etwas. In
52,3 °/o der Fälle konnte beziehungsweise musste sich der Ombudsmann auf die
direkte Beratung beschränken. In 47,3 % der Fälle erwiesen sich diverse Kontakte
mit Behörden als notwendig.
Zahlenmässig unbedeutend ist die Geschäftserledigung mit schriftlicher Emp-
fehlung gemäss § 93 c VRG. Trotzdem bleibt die Möglichkeit der schriftlichen
Empfehlung von grosser Bedeutung. Sie hat eine nicht zu unterschätzende Prä-
ventivwirkung. Ohne dass sie der Ombudsmann direkt anwenden muss, unter-
stützt sie indirekt sehr oft seine Tätigkeit. Die überprüfte Amtsstelle will in der Re-
gel die formelle schriftliche Empfehlung umgehen. Sie ist daher meist bereit, die
Ansicht beziehungsweise die mündlichen oder schriftlichen Vorschläge des Om-
budsmanns nicht nur eingehend zu prüfen, sondern nach Möglichkeit auch zu
übernehmen.

d) Herkunft der Beschwerden

In Tabelle 4 sind die Beschwerden aufgeteilt nach externer und interner Herkunft.
Im Jahre 1992 stammten 76,9% der Beschwerden und Anliegen von ausserhalb
der Verwaltung, wobei Privatpersonen weiterhin stark dominieren (68,5%).
Tabelle 4
Herkunft der Beschwerden

Jahr Ange-
legte
Ge-
schäfte

D i e B e s c h w e r d e n k o m m e n v o n :

e x t e r n

Privat- Juristische Gemeinden
Personen Personen
Anzahl %

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

573
554
565
546
542
524
550
522
548
606

489
440
481
448
435
407
434
397
408
415

85,3
79,4
85,1
82,1
80,2
77,7
78,9
76,1
74,5
68,5

Anzahl %

24
24
10
30
32
40
31
31
32
45

4,2
4,3
1,8
5,5
5,9
7,6
5,6
5,9
5,9
7,4

Anzahl %

2
-
1
3
2
2
1
1
4
6

0,4
-
0,1
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,7
1,0

i n t e r n

Personal

Anzahl %

58
90
73
65
73
75
84
93

104
140

10,1
16,3
13,0
11,9
13,5
14,3
15,3
17,8
18,9
23,1



Vertreter von juristischen Personen sind in 45 Fällen (7,4 °/o) an den Ombudsmann
gelangt. Von Gemeinden, die hier stets die Ausnahme darstellen, sind im Be-
richtsjahr sechs Beschwerden eingegangen.
Der Anteil der internen Beschwerdeführer/innen beziehungsweise Ratsuchen-
den, das heisst der Mitarbeiter/innen des Kantons und der Bezirke, die sich an den
Ombudsmann wenden, hat im Berichtsjahr mit23,1 % erneut stark zugenommen.
Ein so hoher Prozentsatz war in den Vorjahren noch nie festzustellen. Dieser hohe
Anteil ist mindestens teilweise auf die im Jahre 1991 erfolgte strukturelle Besol-
dungsrevision und die mannigfachen Restriktionen im Personalbereich zurück-
zuführen. Auffällig sind auch die vermehrten Kündigungen durch den Staat und
eine relativ bedeutende Anzahl von Geschäften aus dem VPM-Bereich.

3. Öffentlichkeitsarbeit und Kontakte mit anderen Ombudsmännern

Der jährliche Tätigkeitsbericht an den Kantonsrat ist auch das Hauptinstrument
der Öffentlichkeitsarbeit des kantonalen Ombudsmanns. Der Tätigkeitsbericht
1992 wurde am 10. Juli 1992 im Rathaus an einer Medienkonferenz vorgestellt. Bei
diesem Anlass hat sich der Ombudsmann wie in den Vorjahren zusätzlich zu
einem speziellen Thema geäussert. Das Referat «Faires Verhalten des Staates
trotz Sparzwang» findet sich auf Seite 8 dieses Tätigkeitsberichtes. Die wiederum
sehr zahlreiche Teilnahme und die eingehende Berichterstattung in Presse und
Radio weisen auf das nach wie vor grosse Interesse an der Tätigkeit der Institution
Ombudsmann hin. Die im Tätigkeitsbericht dargestellten Fallbeispiele nehmen
bei diesen Berichterstattungen oft einen zentralen Raum ein. Der Ombudsmann
benützt auch hier gerne die Gelegenheit, um der Presse und den übrigen Medien
einmal mehr für ihr stetes Interesse herzlich zu danken. Die Institution des parla-
mentarischen Ombudsmanns lebt zu einem guten Teil von der Beachtung in den
Medien.
Wiederum waren in der Berichtsperiode zahlreiche Anfragen aus dem In- und
Ausland bezüglich der Organisation der Institution Ombudsmann im Kanton Zü-
rich sowie der diesbezüglichen Erfahrungen zu beantworten.
Auch im Berichtsjahr wurde der Ombudsmann verschiedentlich zu Vorträgen und
Diskussionen eingeladen. Solche Veranstaltungen ermöglichen nicht nur die not-
wendigen zusätzlichen Kontakte zur Bevölkerung, sie vermitteln auch Gelegen-
heit, die Institution und ihren Zuständigkeitsbereich vermehrt bekanntzumachen.
Von spezieller Bedeutung sind auch Kontakte mit anderen Ombudsmännern. Im
Vordergrund stehen die traditionell guten Beziehungen zum Ombudsmann der
Stadt Zürich, Werner Moser, und zum Ombudsmann der Stadt Winterthur, Franz
Probst, der im Jahre 1992 seine Tätigkeit aufgenommen hat. Gut sind auch die



Kontakte zu den weiteren parlamentarischen Ombudsmännern der Schweiz, An-
dreas Nabholz, Basel-Stadt, und Louis Kühn, Basel-Land. Die parlamentarischen
Ombudsmänner der Schweiz treffen sich zweimal jährlich zu einem Erfahrungs-
austausch, der sich als sehr nützlich erweist.
Zusätzliche Verbindungen vermittelt die Mitgliedschaft beim Europäischen Om-
budsmann-lnstitut an der Universität Innsbruck - bei welchem der Berichterstat-
ter seit 1991 Mitglied des Vorstandes ist - und beim Internationalen Ombuds-
mann-lnstitut (Universität Alberta, Kanada). Nützlich sind auch die Kontakte zur
Menschenrechtskommission des Europarates.
Alle vier Jahre treffen sich die Ombudsmänner zu einer Weltkonferenz. Diese wur-
de vom 11. bis 16. Oktober 1992 als 5. Internationale Ombudsmann-Konferenz in
Wien organisiert. Der Ombudsmann nahm daran mit seinen beiden Kollegen von
Zürich und Winterthur teil. Unter dem Generalthema «Ombudsmann - Idee und
Wirklichkeit» wurden Fragen der Organisation, der Zuständigkeit und der Verfah-
ren diskutiert. Ein zweiter Teil galt dem Thema «Der Ombudsmann und andere
Kulturen». An diesem Kongress trafen sich aus 54 Ländern mehr als 100 nationa-
le, regionale und kommunale Ombudsmänner sowie zahlreiche Beobachter und
Mitarbeiter. Die Zahl der Herkunftsländer ist in den letzten Jahren relativ stark an-
gestiegen. Neben den «traditionellen» Ombudsmann-Ländern Westeuropas, Ka-
nadas und Australiens hat die Institution Ombudsmann in den letzten Jahren ver-
mehrt auch in Südamerika, Afrika, in den früheren Oststaaten und in Asien FUSS
gefasst. Die Vertreter der neuen Länder sind ganz besonders interessiert an der
Tätigkeit der Ombudsmänner in Staaten mit längerer Ombudsmann-Tradition.
Der Kongress in Wien war sehr gut organisiert. Er schaffte neue Kontakte und ver-
mittelte wertvolle Anregungen, die sich positiv auf die weitere Ombudsmann-Tä-
tigkeit auswirken. Im Anschluss an den Kongress besuchten uns die beiden au-
stralischen Ombudsmänner Fred Albietz aus Queensland und Eugen Biganovsky
ausAdelaide.

4. Faires Verhalten des Staates trotz Sparzwang*

Die andauernd schlechte Verfassung der schweizerischen Wirtschaft trifft den
Bund, die Kantone und die Gemeinden sehr stark. Finanzielle Reserven wurden
in der Hochkonjunktur kaum geäufnet. Die nun plötzlich sehr ausgeprägte Fi-
nanzknappheit zwingt die öffentliche Hand zu ausgedehnten Sparmassnahmen.
Wo im einzelnen gespart werden soll beziehungsweise gespart werden kann, ist
primär eine politische Frage, in die sich der Ombudsmann weder einmischen

* Referat des Ombudsmanns an der Pressekonferenz vom 10. Juli 1992 im Anschluss an
die Vorstellung des Tätigkeitsberichtes 1991.



kann noch will. Es liegt aber auf der Hand, dass solche umfassenden Sparpro-
gramme das Verhalten des Staates gegenüber seinen Bürgern und vor allem
auch gegenüber seinen Mitarbeitern nachhaltig beeinflussen können.
Im Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich wird der Aufgabenbereich
des kantonalen Ombudsmanns in § 89 Abs. 1 wie folgt umschrieben: «Der Om-
budsmann prüft, ob die Behörden nach Recht und Billigkeit verfahren.» Damit hat
der Gesetzgeber im Bereich der Institution Ombudsmann - die ein Teil der Verwal-
tungskontrolle ist - die beiden Begriffe «Recht» und «Billigkeit» gleichwertig ne-
beneinandergestellt. Daraus geht hervor, dass sich der Ombudsmann innerhalb
seiner Tätigkeit der Fragen der Billigkeit ganz besonders anzunehmen hat.
Die Redewendung: «Es ist nicht mehr als recht und billig, dass...» wird im allge-
meinen Sprachgebrauch gelegentlich verwendet. Wir meinen damit, dass sich
eine bestimmte Lösung nicht nur aus rechtlichen Erwägungen aufdrängt, son-
dern auch unter Berücksichtigung aller weiteren Faktoren eine gute und faire Lö-
sung darstellt. Fairness und faires Verhalten gehören denn auch zum zentralen
Begriff der Billigkeit.
Auch wenn den Billigkeitsüberlegungen beim Handeln oder Nichthandeln von
staatlichen Instanzen vor allem dort ein grosser Raum zukommt, wo der Behörde
oder der Verwaltung «Ermessen» zusteht, so ist es doch so, dass Billigkeit ein wei-
terer Begriff ist als «Ermessen». Die Billigkeit hat sich auf alle Formen des Verwal-
tungshandelns zu beziehen und erstreckt sich auch auf das persönliche Verhal-
ten der Behörden beziehungsweise ihrer Amtsträger, Beamten und Angestellten
untereinander und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.
Da die Kosten im Personalbereich des Staates besonders hoch sind und prozen-
tual einen grossen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen, ist es praktisch un-
ausweichlich, dass auch in diesem Bereich gespart wird. Beispielsweise wird dies
versucht mit einer Personalplafonierung oder einem Einstellungsstop. Wenn die
Finanzlage besonders prekär wird, wird eine Reduktion des Personalbestandes
in Erwägung gezogen.
Auf diese Weise kommt man automatisch ins Spannungsfeld zwischen einer Lei-
stungssteigerung des verbleibenden Personals und einem Abbau der staatlichen
Leistungen.
Eine Leistungssteigerung ist häufig durch eine verbesserte Arbeitsorganisation
möglich: «Schlankere» und besser aufeinander abgestimmte Arbeitsläufe, ver-
bunden mit einer sach- und funktionsgemässen Kompetenzregelung sind geeig-
net, bürokratische Leerläufe zu vermeiden. Eine weitere Entbürokratisierung der
Verwaltung wirkt sich nicht nur positiv auf die Motivation der Mitarbeiter aus, son-
dern sie hebt auch das Ansehen der Verwaltung innerhalb der Bevölkerung. Bei
näherer Abklärung dürfte allerdings mancherorts auch bei der einzelnen Arbeits-



kraft eine gewisse Leistungssteigerung möglich sein. Es gehört zum fairen Ver-
halten des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber, dass er gewillt ist, in
einer besonders schwierigen Zeit eine grössere Leistung zu erbringen. Mehr Effi-
zienz in der Verwaltung ist aber auch möglich, wenn sich der Bürger in seinen For-
derungen gegenüber dem Staat etwas zurückhält und seinerseits mithilft, über-
flüssigen Aufwand zu vermeiden.

Schwieriger wird das Problem, wenn partiell oder generell beim Staat Personal
eingespart werden soll. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei uns höch-
stens in Ausnahmefällen eine eigentliche Überdotierung des Personals vorliegt.
Daraus folgt, dass ein ins Gewicht fallender Personalabbau gezwungenermas-
sen zu einer Reduktion der staatlichen Leistungen führen muss. Die Frage, wo
solche Leistungen reduziert werden können, ist primär eine politische Frage. Die
Erfahrung zeigt aber, dass am ehesten dort ein Abbau angestrebt beziehungswei-
se durchgesetzt wird, wo der Gegendruck nicht allzu stark ist. Es gibt Bereiche, wo
eine starke Lobby einen Abbau der Leistungen weitgehend zu verhindern ver-
mag. Andererseits gibt es Bereiche, wo der Gegendruck weniger manifest wird.
Der Staat hat jedoch rechtsgleich vorzugehen. Konkret sind Minderheiten, die am
Rande der Gesellschaft angesiedelt sind, oft nicht in der Lage, gleich viel Unter-
stützung für ihre Anliegen zu mobilisieren wie etablierte Gruppen und Organisa-
tionen. Es ist Aufgabe des Staates, die Anliegen dieser Minderheiten ebenso
ernst zu nehmen wie die Anliegen von Gruppen, die ihren Forderungen Nach-
druck zu verleihen wissen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Ombudsmann im weiteren den Vertretern
des Staates oft empfehlen muss, dass sie auf die spezifischen Bedürfnisse von
einzelnen Bürgerinnen und Bürgern näher eingehen sollten, um die weitverbrei-
tete Staatsverdrossenheit abzubauen. Dies heisst aber in vielen Fällen, dass der
oder die Vertreter des Staates für den einzelnen Fall mehr Zeit haben müssten.
Hier zeichnen sich in den letzten Jahren vermehrt Konflikte ab, weil die Forderun-
gen nach mehr Effizienz in der staatlichen Tätigkeit dem entgegenstehen. Man
sollte aber auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Rationalisie-
rungsbestrebungen - vor allem auf die Länge gesehen - und vermehrter Compu-
tereinsatz bergen mancherorts die Gefahr in sich, dass der Staat seinen Bürgerin-
nen und Bürgern noch unverständlicher wird und damit die Staatsverdrossenheit
weiter zunimmt. Wünschenswerte Billigkeitsüberlegungen werden dann aus Zeit-
mangel nur noch selten oder gar nicht mehr angestellt. Es können Schäden ent-
stehen, die das Kosten-/Nutzenverhältnis solcher Rationalisierungsbestrebun-
gen in Frage stellen. Daraus folgt, dass unter dem Blickwinkel eines humanen
Staates die Durchsetzung reiner Rationalisierungsbestrebungen fragwürdig ist
beziehungsweise sein kann. Damit kommen wir in ein eigentliches Spannungs-
feld, welches die Einsparungsmöglichkeiten einengt.
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Von Bedeutung ist ferner, dass der Staat seine Aufgaben fristgerecht erledigt.
Jede Verzögerung von Bewilligungen, Einsprachen, Rekursen, Strafuntersu-
chungen, Gerichtsentscheiden usw. empfinden die Betroffenen mit Recht als un-
billig. In Zeiten spezieller Sparmassnahmen liegt es auf der Hand, dass solche
Verzögerungen von den zuständigen Behörden und Verwaltungsstellen mit die-
sen Sparmassnahmen, das heisst mit mangelndem Personal entschuldigt wer-
den. Solche Entschuldigungen erfolgen gelegentlich zu Recht, in anderen Fällen
sind es bloss Ausflüchte, die nicht zu akzeptieren sind. Zu bedenken ist auch,
dass ein langes Verfahren die Sachbearbeiter zwingt, sich in grösseren Abstän-
den wieder in das Problem einzuarbeiten. Lange Verfahren sind deshalb oft be-
sonders unrationell.
Auch oder gerade in Zeiten der Rezession erwarten Bürgerinnen und Bürger von
den Behörden und den staatlichen Mitarbeitern, mit denen sie zu tun haben, ein
korrektes Verhalten, eine rasche Bedienung und vor allem eine bestmögliche Be-
ratung. Oft fehlt es auf beiden Seiten an der Fähigkeit, das Anliegen klar zu artiku-
lieren, woraus sich viele Missverständnisse erklären. Die Erfahrung zeigt aber
auch, dass für ein optimales Verhältnis zwischen Bürger und Staat die gegenseiti-
ge Achtung und das gegenseitige Verständnis für die Nöte und Sorgen des än-
dern eine besondere Rolle spielt.
Typisch für eine rezessive Phase ist auch, dass viel leichter Personal zu rekrutie-
ren ist. Das führt dann dazu, dass an mancher staatlichen Stelle bisherigen Ar-
beitskräften gekündigt wird, weil Ersatz zu finden ist. Soweit davon Mitarbeiter mit
mangelhaftem Leistungswillen betroffen sind, ist das verständlich. Wenn dabei
aber leistungsfähige, nicht immer «Ja und Amen» sagende Mitarbeiter oder lang-
jährige, treue Amtsinhaber eliminiert werden, ist dem Gebot der Fairness ungenü-
gend Rechnung getragen. Der Ombudsmann denkt dabei an mehr als einen Fall,
wo Kündigungen wenige Jahre vor der Pensionierung ausgesprochen wurden.
Dass von solchen Erscheinungen besonders Frauen betroffen sind, soll nicht un-
erwähnt bleiben.
Zusammenfassend sei hier festgehalten, dass gerade auch in Zeiten der Rezes-
sion vom Staat ein faires Verhalten erwartet wird und dass damit den Fragen der
Billigkeit im staatlichen Handeln eine besondere Bedeutung zukommt. Die not-
wendigen Sparanstrengungen sind deshalb auch unter dem Blickwinkel der Bil-
ligkeit zu überprüfen. Faires Verhalten des Staates in der Rezession heisst in die-
sem Zusammenhang denn auch oft, dass bei Sparprogrammen zwar eine Opfer-
symmetrie aller Beteiligter zu beachten ist, dass aber die Sicherstellung der not-
wendigen Mittel - an Geld und Personal - für die Schwächsten unserer Gesell-
schaft aufrechterhalten bleiben muss. Den für unsere Zeit typischen Problemen
muss sich unser Staat trotz aller Finanzprobleme stellen. Es ist zu hoffen und zu
wünschen, dass unser Staat auch in der Rezession die Nagelprobe bezüglich So-
lidarität und fairen Verhaltens zu bestehen vermag.
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II. Spezieller Teil

1. Vorbemerkungen

Mit der Darlegung von Fallbeispielen soll dem Kantonsrat, der Bevölkerung und
den verschiedenen Behörden und Verwaltungsstellen Einblick in die Tätigkeit des
Ombudsmanns gegeben werden. Der Ombudsmann hat sich in staatlichen
Belangen vor allem auch für bürgerfreundlichere Lösungen einzusetzen. Seit Be-
ginn seiner Tätigkeit ist es für den Berichterstatter immer klarer geworden, dass
man mit theoretischen Abhandlungen über Bürgerfreundlichkeit wenig erreicht.
Die Fallbeispiele sollen dieses Anliegen veranschaulichen und so im Bereiche
der Verwaltung präventiv wirken. Aus dieser Erfahrung heraus sind die hier publi-
zierten Fälle nicht einfach Vergangenheit, sondern oft auch Signale für die Zu-
kunft.
Von den 581 im Jahre 1992 abgeschlossenen Geschäften werden hier wiederum
24 Fälle dargestellt. Die Auswahl dieser Beschwerden und Anliegen erfolgt so,
dass ein breites Spektrum der Tätigkeit aufgezeigt werden kann. Damit wird auch
die Vielseitigkeit der Aufgaben des Ombudsmanns geschildert und Einblick in
seine Detailarbeit gegeben. Es werden deshalb bezüglich der Bearbeitung einfa-
chere und kompliziertere Fälle aufgeführt. Der Ombudsmann hat sich als Mittler
zwischen Bürger und Staat recht unterschiedlicher Probleme und Anliegen anzu-
nehmen. Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass die Einstellung der Bürgerinnen
und Bürger zu ihrem Staat nicht selten auch durch wenig spektakuläre Vorkomm-
nisse negativ beeinflusst wird. Für die Direktbetroffenen ist das, was Nichtbeteilig-
te aus Distanz als Bagatelle empfinden, häufig ein wesentliches Problem.
Mit den hier wiedergegebenen Fällen beabsichtigt der Ombudsmann keine Wer-
tung der Tätigkeit einer bestimmten Behörde oder Verwaltungsstelle. Bei der Viel-
zahl der durch staatliche Stellen zu treffenden Entscheide ist es praktisch unver-
meidlich, dass gelegentlich ein Fehler passiert oder dass man in Fragen, in denen
das Ermessen eine wesentliche Rolle spielt, verschiedener Ansicht sein kann.
Wenn der Ombudsmann auf solche Mängel und Fehler aufmerksam macht, ist es
jedoch wesentlich, dass diese auch behoben und in Zukunft vermieden werden.
Die diesbezüglichen Erfahrungen waren im Berichtsjahr - von wenigen Ausnah-
men abgesehen - wiederum zufriedenstellend.
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2. Fallbeispiele, geordnet nach Herkunft der Beschwerden

a) Privatpersonen

N T. 1 Amt für Raumplanung / Umsiedlung von Schrebergärtnern

Gegenstand der Beschwerde
Im Januar 1991 teilt die Gemeinde U den Familien X und Y mit, der Pachtvertrag
für ihre Schrebergärten werde auf Ende Jahr aufgelöst; das Areal sei bis dahin zu
räumen, und die Bauten, Bodenplatten und Zäune seien vollständig zu entfernen.
Die Kündigung dränge sich auf, da die beiden Gärten in einem Riedgebiet lägen,
das neu unter Schutz gestellt und im Rahmen einer Melioration dem Kanton über-
tragen werde. Die Gemeinde plane anderenorts neue Familiengärten, für die sie
sich bewerben könnten.
Die beiden Familien schreiben daraufhin dem kantonalen Amt für Raumplanung
(ARP): Sie seien nun seit über 10 bzw. 20 Jahren in jenem Gebiet verwurzelt. Mit
einer Verkleinerung der Gartenfläche und Auflagen hinsichtlich der Bebauung
des Bodens und der Instandstellung der Bauten wären sie einverstanden; doch
möchten sie ihren Garten nicht aufgeben. Das ARP ist da anderer Ansicht: Das
Ried sei klar ein Schutzgebiet von überkommunaler Bedeutung. Die Melioration
bezwecke, das Ried im Interesse des Naturschutzes ungeschmälert zu erhalten
und wenn möglich zu regenerieren. Für Schrebergärten gebe es in diesem neu
entstehenden Naturschutzgebiet keinen Platz mehr. Die Frist für den Abschluss
der Räumungs- und Abbrucharbeiten könne dagegen um ein Jahr, das heisst bis
Ende Oktober 1992, verlängert werden. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung
werde das ARP sich ausserdem für einen Ersatz einsetzen. Da die beiden Fami-
lien ihr kleines Paradies partout nicht verlassen wollen, wenden sie sich an den
Ombudsmann mit der Bitte, er möge den Räumungsbefehl auf Recht und Billig-
keit hin überprüfen.

Abklärung
Der Ombudsmann kann den beiden Familien wenig Hoffnung machen: Gemüse-
anbau und Renaturierung eines Riedgebietes seien Ziele, die sich schwer mitein-
ander vereinen Hessen. Zudem stünden die beiden Familien zum Kanton in kei-
nem Vertragsverhältnis. Auch sei ihnen das ARP bei der Festsetzung des Räu-
mungstermines sehr entgegengekommen. Um sich ein genaueres Bild von der
Sache zu machen und auch die Gegenseite anzuhören, entschliesst sich der Om-
budsmann zu einem gemeinsamen Augenschein.
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Der Bauzustand eines der beiden Gartenhäuschen erweist sich als stark hinfällig.
Der Besitzer begründet die Baufälligkeit mit einem kürzlichen Brandfall; wegen
der Ungewissen Zukunft habe er die Instandstellung hinausgezögert. Für die Ver-
treter der ARP ist klar: Die Pünten sind ein Fremdkörper in der wieder entstehen-
den Riedlandschaft und gesetzlich nicht zu tolerieren. Auch nach Ansicht des
Ombudsmanns ist eine Räumung und Aufhebung der Gärten unausweichlich.
Doch besteht dafür keine besondere Eile, weshalb der Ombudsmann für einen
Aufschub eintritt, bis die neuen Gärten bezugsbereit sind.

Erledigung
Das ARP teilt den betroffenen Familien daraufhin mit, es habe sich bei der Ge-
meinde mehrmals dafür eingesetzt, dass die geplanten Schrebergartenareale
rasch geschaffen würden. Nach Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters stün-
den diese aber erst in zwei Jahren bereit. Angesichts der besonderen Umstände
des Falles verlängere das ARP deshalb die auf 31. Oktober 1992 festgesetzte
Räumungsfrist entsprechend; auf diese Weise werde den beiden Familien eine
nahtlose Umsiedlung ermöglicht.

N T. 2 Psychiatrische Universitätsklinik / Nachforderung von
Hilflosenentschädigungen

Gegenstand der Beschwerde

F, Jahrgang 1925, befindet sich seit rund 20 Jahren in psychiatrischen Kliniken,
seit 1987 als Patient der Psychiatrischen Universitätsklinik in der Klinik Schlössli.
Seine Frau, Jahrgang 1936, zog 1984 von der Gemeinde Y zu einem Bekannten in
die Gemeinde X.
F hatte eine IV-Rente, die 1990 durch die AHV-Rente abgelöst wurde. Die Aus-
gleichskasse sprach ihm ausserdem ab 1. Februar 1990 eine Entschädigung für
Hilflosigkeit mittleren Grades im Betrag von Fr. 400- pro Monat zu. Als die Psych-
iatrische Universitätsklinik dies im Oktober 1991 erfuhr, schrieb sie Frau F, ge-
mäss § 11 der Taxordnung sei die Klinik berechtigt, den Betrag einer ausgerichte-
ten Hilflosenentschädigung zusätzlich für die entsprechende aufwendige Pflege
in Rechnung zu stellen. Sie werde dies somit in Zukunft tun und fordere gleichzei-
tig die ab 1. Februar 1990 ausbezahlte Hilflosenentschädigung im Betrag von total
Fr. 8400.- nach. Frau F versuchte vergeblich, die Klinik zu bewegen, auf diese
Nachforderung zu verzichten, weshalb sie den Ombudsmann um Hilfe ersucht.
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Abklärung

Der Ombudsmann schreibt der Psychiatrischen Universitätsklinik, Frau F sei sich
nicht bewusst gewesen, dass die Klinik Anspruch auf die Hilflosenentschädigung
erheben könne. Da sie mit der AHV-Rente und der Hilflosenentschädigung die
laufenden Rechnungen für ihren Mann gerade knapp habe decken können, habe
sie vorerst auch keine Zusatzleistungen zur AHV für ihren Mann beantragt. Erst
anfangs September 1991 habe sie bei der Gemeinde X ein entsprechendes Ge-
such eingereicht. Über dieses Gesuch sei noch nicht entschieden worden. Frau F
selbst sei nach einer Herzoperation nur reduziert arbeitsfähig und ihr Verdienst
reiche gerade für ihren eigenen Lebensunterhalt aus. Es sei kein wesentliches
Vermögen vorhanden. Im übrigen werde F nach Auskunft der Krankenkasse im
Januar 1992 ausgesteuert. Damit müsse er die Klinikrechnungen selbst bezah-
len, was allerdings eine Anpassung der Zusatzleistungen mit sich bringen werde.
Jedenfalls sei Frau F derzeit nicht in der Lage, den Betrag von Fr. 8400.- nachzu-
zahlen. Der Ombudsmann ersucht deshalb vorerst um Sistierung der Nachforde-
rung, bis der Anspruch auf Zusatzleistungen geklärt ist. Die Psychiatrische Uni-
versitätsklinik entspricht diesem Begehren.
Da F schon vor dem Wegzug seiner Frau nach X hospitalisiert war, weigert sich die
Gemeinde X, Zusatzleistungen an F auszurichten. Zuständig sei die Gemeinde Y,
der frühere Wohnort des Ehepaares F. Als Frau F dies dem Ombudsmann mitteilt,
setzt er sich mit der Fürsorgedirektion in Verbindung, die nach §21 des Gesetzes
über die Zusatzleistungen bei Streitfällen über die Zuständigkeit entscheidet. Die
Fürsorgedirektion teilt die Auffassung der Gemeinde X und weist die Gemeinde Y
an, über den Anspruch auf Zusatzleistungen zu befinden.

Im Mai 1992 beschliesst die Gemeinde Y die Ausrichtung monatlicher Zusatzlei-
stungen an F im Betrag von Fr. 1386.-. Rückwirkend werden Fr. 5737- ausbezahlt.
Diesen Betrag überweist Frau F der Psychiatrischen Universitätsklinik akonto der
Nachforderung von Fr. 8400.-. Sie ersucht aber den Ombudsmann, ihr behilflich
zu sein, dass ihr die Restzahlung von Fr. 2663.- erlassen werde.

Erledigung
Der Ombudsmann unterbreitet der Psychiatrischen Universitätsklinik nun ein Er-
lassungsgesuch mit Bezug auf die restlichen Fr. 2663-, da Frau F mit der Rente
des Mannes und den nun zugesprochenen Zusatzleistungen nach dem Wegfall
der Krankenkasseleistungen gerade die Klinikrechnungen für ihren Mann decken
kann und somit die Fr. 2663- von ihrem eigenen bescheidenen Einkommen be-
zahlen müsste. Aufgrund der finanziellen Situation von Frau F erlässt ihr die
Psychiatrische Universitätsklinik den Restbetrag.
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N r. 3 Kantonales Steueramt / Irrtümliche Deklaration einer
Integritätsentschädigung der SUVA als steuerbares Renteneinkommen

Gegenstand der Beschwerde
T ist von Beruf Tiefbauzeichner. 1986 erlitt er einen Unfall; in dessen Folge blieb
sein rechter Arm gelähmt. Diese Beeinträchtigung seiner körperlichen Unver-
sehrtheit veranlasste die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), T
eine sogenannte Integritätsentschädigung von Fr. 20880- auszubezahlen. Die-
sen Betrag deklarierte! in der Steuererklärung 1991 bei der Bundessteuer irrtüm-
licherweise als steuerbares Renteneinkommen. Der Steuerkommissär schickte
ihm daraufhin für das Jahr 1990 einen entsprechenden Einschätzungsentscheid,
was eine Nachrechnung von insgesamt Fr. 5796- auslöste. T erschrak darüber
und wandte sich sofort an die Gemeinde; diese überprüfte die Nachrechnung auf-
grund der Akten und bestätigte sie als richtig.
Zu seiner Überraschung erfuhr T drei Monate später von einem Bekannten, dass
Integritätsentschädigungen steuerfrei sind. T schreibt dies sogleich dem Steuer-
kommissär. Die Veranlagung der Bundessteuer 1991 wird daraufhin entspre-
chend korrigiert. Die Gemeinde- und Staatssteuern 1990 sind nach Ansicht des
Steuerkommissärs dagegen nach Ablauf der SOtägigen Einsprachefrist in
Rechtskraft erwachsen und nicht mehr korrigierbar.
T will dies nicht glauben und wendet sich an den Ombudsmann.

Abklärung und Erledigung
Der Ombudsmann überprüft zunächst den Sachverhalt anhand der beigezoge-
nen Steuerakten. Dabei stellt er fest, dass T in der Steuererklärung 1991 aus-
drücklich erwähnt hat, dass sein rechter Arm gelähmt ist. Auch findet sich in den
Akten eine Kopie der SUVA-Verfügung sowie der Überweisung der Integritätsent-
schädigung; diese war auffällig höher als die regelmässigen monatlichen Ren-
tenzahlungen der SUVA. Diese Tatsache bzw. Beweismittel hatte der Steuerkom-
missär nicht beachtet und T für das Steuerjahr 1990 falsch eingeschätzt. Auch
dem Gemeindesteueramt blieb dieser Fehler bei der Überprüfung verborgen. Um
so weniger darf nach Ansicht des Ombudsmanns bei einem jungen Steuer-
pflichtigen die Kenntnis vorausgesetzt werden, dass diese einmalige Integritäts-
entschädigung im Unterschied zu den übrigen Rentenzahlungen der SUVA steu-
erfrei ist. Der Ombudsmann ersucht deshalb den Chef des kantonalen Steueram-
tes, die unrichtige Steuereinschätzung 1990 aufsichtsrechtlich zu korrigieren.
Dieser teilt dem Ombudsmann mit, dass das Steueramt das seinerzeitige Schrei-
ben von Tan den Steuerkommissärais begründetes Revisionsbegehren im Sinne
von § 108 ff. StG ansehe und den Fehler bei der Steuereinschätzung 1990 ent-
sprechend korrigieren werde.

16



N r. 4 Fürsorgedirektion l Hospitalisierung einer Philippinin; Überwälzung der
Kosten auf den Schweizer Gastgeber

Gegenstand der Beschwerde
Beim Ausbruch des Vulkanes Pinatubo waren Haus und Habseligkeiten der phi-
lippinischen Familie P in Flammen aufgegangen. S kannte die Familie P persön-
lich, da er früher als Koch auf den Philippinen gearbeitet hatte. Angesichts der Na-
turkatastrophe fasste er zusammen mit seiner Frau einen spontanen Entschluss:
Er lud die Ehegatten P für zwei Monate zu sich in die Schweiz ein. Dabei musste er
sich verpflichten, «nötigenfalls für den Lebensunterhalt seiner Gäste, einschliess-
lich der Kosten für Kleidung, Arzt, Medikamente, Spital usw. aufzukommen und
auch allfällige öffentliche Unterstützungs- und Heimschaffungskosten bis zu
einem maximalen Betrag von Fr. 20 000.- auf erste Aufforderung hin zurückzuer-
statten». Die Fremdenpolizei bewilligt Visumspflichtigen Ausländern die Einreise
und den höchstens drei Monate währenden Besuchsaufenthalt nur, wenn der
Gastgeber eine derartige Garantieerklärung abgibt.
Nach zwei Monaten hatte sich der Vulkan immer noch nicht beruhigt. Der Aufent-
halt wurde deshalb um einen weiteren Monat verlängert. Kurz vor der Rückreise
musste Frau P mit einer akuten Blinddarmentzündung notfallmässig ins Spital
eingeliefert und operiert werden. S sah sich ausserstande, das verlangte Depot
von Fr. 3000.- zu hinterlegen. Auf Anraten des Spitalverwalters ersuchte er die
kantonale Fürsorgedirektion um eine Kostengutsprache. Diese lehnte ab. Auch
erklärte sie sich nicht bereit, die nachfolgende Spitalrechnung von Fr. 7547.- zu
übernehmen; S habe sich schliesslich verpflichtet, auch für allfällige Spitalkosten
seiner Gäste aufzukommen; ausserdem habe er 1991 ein Reineinkommen von Fr.
48000- und Reinvermögen von Fr. 69000.- ausgewiesen.
Diese Weigerung empfand S als unbillig. Sein Treuhänder wandte sich an den
Ombudsmann. S wollte - ungeachtet jener eingegangenen Verpflichtung - zu-
mindest eine Kostenbeteiligung des Staates erwirken. Die Fürsorgedirektion
habe sich bei ihrem Entscheid auf die Steuererklärung 1991 abgestützt; diese wi-
derspiegle jedoch die finanziellen Verhältnisse aus dem Vorjahr. 1991 hätten sich
diese dramatisch verändert: S habe sich selbständig gemacht und über Fr.
100 000- in den Aufbau eines Partyservices investiert. Die Spitalrechnung von Fr.
7547- sei deshalb im jetzigen Zeitpunkt für ihn allein ein zu grosser Brocken. Der
Staat müsse S unter die Arme greifen.

Abklärung

Der Ombudsmann lässt sich vom Chef der öffentlichen Fürsorge über die Praxis
in solchen Fällen orientieren. Dabei wird rasch klar, dass S nicht mit einer Unter-
stützung der kantonalen Fürsorgedirektion rechnen kann. Zwar bestimmt § 21 der
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Verordnung zum Sozialhilfegesetz, dass Kostengutsprachegesuche für die statio-
näre Behandlung von mittellosen Ausländern spätestens einen Monat nach Spi-
taleintritt der kantonalen Fürsorgedirektion einzureichen seien. In der Praxis kom-
me es häufig vor, dass Spitäler für verunfallte ausländische Touristen derartige
Gesuche stellen würden. In solchen Fällen kläre die Fürsorgedirektion bei der
Fremdenpolizei ab, ob eine Garantieerklärung vorliege. Sei dies der Fall, so habe
der Schweizer Gastgeber die Behandlungskosten zu bezahlen. Sei er dazu nicht
imstande und liege ein Verlustschein vor, so übernehme die kantonale Fürsorge-
direktion die ungedeckten Kosten. Auf Nummer sicher gehe, wer für seine auslän-
dischen Gäste eine Kranken- und Unfallversicherung für die Zeit ihres Besuchs-
aufenthaltes abschliesse.

Erledigung
Der Ombudsmann rät S, er solle das Spital fragen, ob es nicht einen Teil der Rech-
nung erlassen bzw. zulasten eines Hilfsfonds abschreiben könne. Allenfalls wäre
auch eine gemeinnützige Organisation bereit, einen Beitrag zu leisten. Das
Handbuch «Soziale Hilfe von A bis Z» und das Verzeichnis der «Fonds und Stiftun-
gen» der Informationsstelle für das Zürcher Sozialwesen würden S diesbezüglich
weiterhelfen; darin seien die verschiedenen Organisationen sowie die Art und
Voraussetzungen der gewährten Hilfe aufgeführt.

N f. 5 Gebäudeversicherung / Schaden an einer freistehenden
Briefkastenanlage

Gegenstand der Beschwerde
A besitzt ein Reiheneinfamilienhaus in der zürcherischen Gemeinde X. Die Brief-
kästen der Einfamilienhaussiedlung befinden sich gemäss FTT-Vorschriften in
einer Sammelanlage an der Strasse. Am Schulsilvester 1991 zündeten Unbe-
kannte im Briefkasten von A einen Sprengkörper. Dies beschädigte die Briefkä-
sten so stark, dass die ganze Anlage ersetzt werden musste.
A meldete den Schaden, der zirka Fr. 6000- betrug, der Gebäudeversicherung.
Er erhielt telefonisch die Auskunft, die Gebäudeversicherung übernehme den
Schaden nicht, da die Briefkästen nicht mit den Gebäuden verbunden seien. Das
kann A nicht verstehen, da die Briefkästen nur deshalb an der Strasse aufgestellt
sind, weil die PTT-Betriebe dies verlangen. Er wendet sich an den Ombudsmann.

Abklärung
Der Ombudsmann holt eine Stellungnahme der Gebäudeversicherung ein. Diese
führt aus, Briefkästen, die im Innern des Hauses, an seiner Fassade oder unter
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einem Gebäudevordach angebracht seien, seien Teil des Gebäudes und deshalb
versichert. Freistehende Briefkästen, die nicht direkt mit dem Gebäude verbun-
den seien, würden als selbständige Gebäude im Sinne von § 8 in Verbindung mit
§ 15 der Gebäudeversicherungsverordnung behandelt, wenn sie einen Mindest-
wert von Fr. 3000.- hätten und überdacht seien. Alle anderen freistehenden Brief-
kästen seien als bauliche Anlagen ausserhalb des Gebäudes (wie zum Beispiel
auch Stützmauern, Zugangstreppen, Leitungen) gemäss§ 10 Abs. 2 lit. c der Ver-
ordnung nicht mit dem Gebäude versichert und könnten auch nicht als selbständi-
ge Gebäude versichert werden.
Bei der Überprüfung stellt der Ombudsmann fest, dass das Verwaltungsgericht
im Gegensatz zur Stellungnahme der Gebäudeversicherung entschieden hat,
der Gebäudeversicherungsschutz umfasse auch eine freistehende Briefkasten-
anlage (Rechenschaftsbericht 1984 Nr. 129). Unter Hinweis auf diesen Entscheid
ersucht der Ombudsmann die Gebäudeversicherung, die Angelegenheit noch
einmal zu prüfen.
Die Gebäudeversicherung lehnt indessen eine Übernahme des Schadens nach
wie vor ab. Die Briefkastenanlage, die damals vom Verwaltungsgericht zu beurtei-
len gewesen sei, sei ein selbständiges Gebäude im obenerwähnten Sinne gewe-
sen. Die Gebäudeversicherung habe deshalb den Entscheid des Verwaltungsge-
richts akzeptiert, obwohl sie mit dessen rechtlichen Ausführungen nicht einver-
standen gewesen sei. Im vorliegenden Fall sei aber die Briefkastenanlage kein
selbständiges Gebäude im Sinne der Verordnung, da sie nicht überdacht sei,
weshalb sie nicht als versichert betrachtet werden könne.

Erledigung
Der Ombudsmann kann dies nicht akzeptieren. Im Entscheid des Verwaltungsge-
richts steht nichts davon, dass eine freistehende Briefkastenanlage überdacht
sein müsse, um versichert zu sein. Das Verwaltungsgericht hat vielmehr generell
ausgeführt, Briefkastenanlagen seien entsprechend den Vorschriften der FTT-
Gesetzgebung aufzustellen. Wenn eine nach den Anordnungen der PTT-Betrie-
be oder mindestens im Interesse der rationellen Postzustellung ausserhalb eines
Gebäudes aufgestellte Briefkastenanlage im Gegensatz zu anderen solchen An-
lagen nicht versichert wäre, so würde damit die zweckmässige Verwirklichung
von Bundesrecht vereitelt oder zumindest in Frage gestellt; auch wäre dies vom
Standpunkt der Rechtsgleichheit aus fragwürdig. Dieser Meinung ist auch der
Ombudsmann. Es wäre unbillig, wenn die gesetzlichen Vorschriften einerseits
verlangen würden, dass die Briefkastenanlage an der Strasse aufzustellen sei
und anderseits eine solche Anlage, obwohl sie unzweifelhaft zum Gebäude ge-
hört, nicht mit diesem versichert werden könnte. Der Ombudsmann erlässt des-
halb eine formelle schriftliche Empfehlung gemäss § 93 lit. c des Verwaltungs-
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rechtspflegegesetzes, die Briefkastenanlage sei von der Gebäudeversicherung
als versichert zu betrachten.
Die Direktion der Gebäudeversicherung kann sich zwar den rechtlichen Erwä-
gungen nicht anschliessen. Angesichts der für die Gebäudeeigentümer unbefrie-
digenden Situation beschliesst sie jedoch, ihre Praxis zu ändern, und ab sofort
versicherte Schadenereignisse an Briefkastenanlagen, unabhängig von deren
Standort und Wert, gemäss § 10 Abs. 1 der Verordnung als gedeckt zu betrachten.
Entsprechend seien bei den Schätzungen künftig sämtliche Briefkastenanlagen
zu berücksichtigen. Damit werden auch die Schäden an den Briefkästen von A
und seinen Nachbarn von der Versicherung übernommen.

N T. 6 Kantonsschule / Probleme mit einem Schulhausplatz

Gegenstand der Beschwerde
Frau D wohnt in der Stadt Zürich, unmittelbar neben einem Sportplatz, der zu
einer Kantonsschule gehört. Schon früher gab es gelegentlich Probleme mit
Lärmbelästigungen an Abenden und Sonntagen durch Benutzer und Benutzerin-
nen, die nicht zur Schule gehörten. In der letzten Zeit hat sich nun die Lage erheb-
lich verschlimmert. Der Platz wird mehr und mehr zu einem Treffpunkt von allen
möglichen unberechtigten Personen. Er ist verschmutzt mit Kot, Picknickresten,
Drogenspritzen und anderem. In den Gärten der Nachbarn und an den parkierten
Autos werden Schäden angerichtet. Als D einmal einen Jugendlichen, der auf
dem Platz in voller Lautstärke Musikkassetten abspielte, aufforderte, das Gerät
etwas leiser zu stellen, bedrohte dieser sie mit einem Messer.
D wandte sich verschiedentlich an die Polizei, die aber sagte, dass man da nicht
viel machen könne. Sie gelangte auch an das städtische Schulamt, welches er-
klärte, dass unter anderem bauliche Massnahmen zur Abhilfe geprüft würden.
Anderseits sagte das Schulamt aber, dass das Geschäft aufgrund der bestehen-
den Mietverträge zwischen Stadt und Kanton in die Zuständigkeit der Kantons-
schule falle. D hat den Eindruck, dass das Problem zwischen den verschiedenen
Ämtern hin- und hergeschoben werde. Sie kommt zum Ombudsmann, um einmal
abklären zu lassen, wer für Massnahmen auf diesem Platz zuständig sei.

Abklärung
Der Ombudsmann schildert der Erziehungsdirektorin die von D geltend gemach-
ten Vorfälle und fragt an, ob die Erziehungsdirektion Möglichkeiten sehe, diese
Mißstände bzw. die Zweckentfremdung des zur Kantonsschule gehörenden
Sportplatzes zu verhindern.
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Die Erziehungsdirektion antwortet, die Probleme seien seit Jahren bekannt und
würden neben den Privaten die Benutzer und Benutzerinnen der Schule am mei-
sten betreffen. Sie zählt verschiedene Massnahmen auf, die getroffen worden sei-
en, um Ruhe und Ordnung im Bereich der Sportanlagen aufrechtzuerhalten und
zu verbessern. Sie erklärt, wenn es nicht aufgrund der Bemühungen der kantona-
len Instanzen bereits schon zu einer hohen Umzäunung der Anlage gekommen
wäre, wären dieZustände schon lange nicht mehr tragbar. Eine gänzliche Schlies-
sung des Platzes, die in Anbetracht aller Umstände das Vernünftigste wäre und
sowohl von der Schulleitung als auch von D gewünscht werde, werde allerdings
von der Stadt als nicht diskutabel betrachtet. Ausserdem sei der Kanton nur Mieter
der Anlage und müsse bei allen rechtlichen und baulichen Vorkehren die ver-
schiedensten städtischen Instanzen um Bewilligung ersuchen. Der Kanton werde
sich jedoch weiterhin um eine Verbesserung der Verhältnisse bemühen. Ein Rest
der Probleme werde allerdings wohl immer bleiben und das direkte Gespräch zwi-
schen Schule und Nachbarn erfordern.

Erledigung
Der Ombudsmann gewinnt aufgrund dieser Stellungnahme den Eindruck, dass
der Kanton als Mieter der Anlage das ihm Mögliche zur Verbesserung der Verhält-
nisse tut. Er orientiert D entsprechend und rät ihr, bezüglich der Probleme, die in
die städtische Zuständigkeit fallen, an den Gesamtstadtrat zu schreiben, da offen-
bar verschiedene städtische Ämter involviert sind. In diesen Fällen könnte sie sich
auch an den städtischen Ombudsmann wenden. Falls D zu einem späteren Zeit-
punkt der Meinung ist, dass doch der Kanton bestimmte weitere Vorkehren treffen
sollte, kann sie auch wieder an den kantonalen Ombudsmann gelangen.

N r. 7 Justizdirektion l Wiederaufnahme eines Begnadigungsverfahrens

Gegenstand der Beschwerde
J Jahrgang 1961, war drogenabhängig und wurde straffällig. Die Bezirksanwalt-
schaft Zürich bestrafte ihn 1985 wegen versuchten Diebstahls sowie wiederholter
Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes mit zehn Tagen Gefängnis. 1987 trat
J indessen freiwillig in eine therapeutische Wohngemeinschaft ein, weshalb der
Vollzug der Strafe aufgeschoben wurde. J blieb in der Folge zwei Jahre in der Ge-
meinschaft und konnte sich von seiner Drogenabhängigkeit befreien.
1988 reichte er beim Regierungsrat Zürich ein Begnadigungsgesuch betreffend
den Vollzug der zehntägigen Gefängnisstrafe ein. Die Justizdirektion forderte ihn
auf, ihr nach Austritt aus der therapeutischen Gemeinschaft einen Bericht über
den Therapieverlauf und deren Erfolg zuzustellen. Diese Aufforderung ging in Ko-
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pie auch an die therapeutische Gemeinschaft. In der Folge ging der Bericht nicht
ein, und die Justizdirektion konnte auch den Aufenthalt von J, der inzwischen sei-
nen Wohnsitz gewechselt hatte, nicht ausfindig machen. Somit wies der Regie-
rungsrat das Begnadigungsgesuch am 12. Dezember 1990 ab. J erhielt davon
Kenntnis, als er von der Polizei seines jetzigen Wohnsitzes Basel die Vorladung in
den Strafverhaft erhielt. Vertreten durch den Sozialdienst des Justizdepartemen-
tes Basel-Stadt, der die Schutzaufsicht über ihn übernommen hatte, stellte er ein
Wiedererwägungsgesuch. Er wurde zur Leistung eines Kostenvorschusses von
Fr. 500- aufgefordert, den er auch beibrachte. Der Regierungsrat trat aber auf das
Wiedererwägungsgesuch nicht ein; dieser Beschluss kostete J Fr. 325.-. J wandte
sich nun an den Beratungsdienst des Schweizerischen Beobachters, welcher den
Fall dem Ombudsmann unterbreitet.

Abklärung
Obwohl die Begnadigung bereits vom Regierungsrat abgelehnt und auch eine
Wiedererwägung dieses Entscheides verweigert worden ist, ersucht der Om-
budsmann die Justizdirektion, die Frage der Begnadigung noch einmal zu prüfen.
Aus den Unterlagen ergibt sich nämlich, dass die Begnadigung ursprünglich of-
fenbar vor allem an einem Missverständnis scheiterte: J ging - nach Meinung des
Ombudsmanns verständlicherweise - davon aus, dass die therapeutische Wohn-
gemeinschaft den verlangten Bericht direkt der Justizdirektion schicke, was aber
nicht der Fall war. Auch im Wiedererwägungsverfahren wurde der erwähnte Be-
richt nicht eingereicht, sondern lediglich erklärt, J lebe seither drogenfrei. Der
Ombudsmann stellt die Frage, obderTherapiebericht nicht nachgebracht werden
könne oder ob ein Bericht der Schutzaufsichtsstelle eingeholt werden könnte, der
über die derzeitige Situation von J detailliert Auskunft geben würde.

Erledigung
Nach einer Besprechung des Ombudsmanns mit dem Justizdirektor erklärt sich
dieser bereit, das neue Begnadigungsgesuch materiell zu behandeln. Nach ein-
gehenden Abklärungen beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat im Septem-
ber 1992 die Begnadigung. Der Kantonsrat beschliesst Gutheissung des Ge-
suchs.

22



N r. 8 Fremdenpolizei / Aufenthaltsbewilligung in einem Härtefall

Gegenstand der Beschwerde

L, Italiener, kam 1987 in die Schweiz und heiratete eine Schweizerin, die er schon
seit vielen Jahren gekannt hatte. 1988 kamen Zwillinge zur Welt. Verschiedene
unerklärliche Erkrankungen der Mutter und der Kinder führten dazu, dass der
Arzt schliesslich einen Aids-Test vorschlug. Es ergab sich, dass sowohl das Ehe-
paar L als auch die Kinder HIV-positiv waren. Bei der Mutter und den Kindern war
die Krankheit, wie nun klar wurde, bereits ausgebrochen, während L bis heute kei-
ne Krankheitssymptome zeigt. 1991 verstarben kurz nacheinander der eine Sohn
und Frau L. L musste nun neben seiner Berufstätigkeit allein für den immer wieder
kranken Sohn sorgen. Trotz Hilfe von verschiedenen Bekannten wurde die Situa-
tion für ihn immer untragbarer; auch die Angst vor der eigenen Erkrankung bela-
stet ihn natürlich sehr.
In dieser Situation fand L Unterstützung bei seinem Bruder. Der Bruder, der aus-
gebildeter Primarlehrer ist, in Italien aber keine Stelle findet, kam in die Schweiz
und stand L und dem Kind zur Seite. Da er auch bereit wäre, dies für längere Zeit
zu tun, wendet sich L an den Ombudsmann mit der Bitte, für seinen Bruder eine
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu erreichen.

Abklärung
Angesichts des tragischen Falles ersucht der Ombudsmann die Fremdenpolizei,
dem Bruder von L nach Möglichkeit eine Aufenthaltsbewillligung zu erteilen. Der
Bruder ist für L, der sonst keine Familienangehörigen in der Schweiz hat, sowohl
bei der Betreuung und Pflege des dreijährigen Kindes wie auch zur psychischen
Unterstützung eine grosse Hilfe. Falls L selbst erkranken sollte, würde der Bruder
auch ihn pflegen. Finanziell ist der Aufenthalt des Bruders von L gesichert, auch
ohne dass er einer Erwerbstätigkeit nachgehen musste: L ist bei der Pensionskas-
se der Gemeinde X versichert, dasselbe galt für seine Frau. Neben seinem Lohn
erhält L von der Pensionskasse eine Witwer- und eine Waisenrente.

Erledigung
Im Einverständnis mit dem Bundesamt für Ausländerfragen erteilt die kantonale
Fremdenpolizei dem Bruder von L eine vorläufig für 6 Monate geltende Aufent-
haltsbewilligung mit Verlängerungsmöglichkeit. L bedankt sich herzlich für die
Hilfe des Ombudsmanns, die ihm in seiner schwierigen Lebenssituation etwas Er-
leichterung verschafft hat.
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Nr. 9 Bezirksjugendsekretariat/Alimenteninkasso

Gegenstand der Beschwerde
Seit Jahren zahlt R dem Jugendsekretariat (JS) monatlich Fr. 410- an Alimente.
R hatte seinen Sohn Andreas 1977 mit Standesfolge anerkannt und sich zu in-
dexierten Unterhaltsleistungen verpflichtet. Auf Wunsch der Mutter passte die In-
kassostelle 1986 die Alimente rückwirkend dem gestiegenen Index an und stellte
R auch die Differenz der inzwischen erhöhten Kinderzulage in Rechnung. R liess
das JS wissen, er könne unmöglich Fr. 10500.- nachzahlen. Er habe Lohnpfän-
dungen von über Fr. 10000- am Hals; ausserdem müsse er eine vierköpfige Fa-
milie ernähren und noch einen Sohn aus erster Ehe unterstützen. In drei Jahren
könne das JS mit ihm über die ratenweise Rückzahlung von Fr. 2000.-reden. Der
Rest sei seiner Ansicht nach verjährt.
1991 - also fünf Jahre später - bestätigte das JS R den Eingang seines Schrei-
bens. Zudem teilte es R mit, dass infolge eines Versehens die Alimente in den letz-
ten Jahren leider erneut nicht indexiert worden seien. R solle sich überlegen, wie
er den Rückstand von inzwischen Fr. 13000- bezahlen wolle. R war entsetzt.
Sein Anwalt schrieb dem Ombudsmann: Das überlange Schweigen und die vor-
behaltlose Entgegennahme der Alimentenzahlungen hätten seinen Mandaten im
Glauben bestärkt, das JS habe den seinerzeitigen Rückzahlungsvorschlag ak-
zeptiert.
Kurz darauf wird auch die Mutter von Andreas beim Ombudsmann vorstellig.
Ihren Berechnungen zufolge habe das JS von R mehr Alimentenleistungen kas-
siert, als es an sie weitergeleitet habe. Die Sozialarbeiterin habe sie jeweils vertrö-
stet, sie solle doch zufrieden sein, dass überhaupt etwas eingehe. Würde das JS
die Alimente der Teuerung anpassen, so müsse man R betreiben, was nur Proble-
me scharfe. Bei ihr sei deshalb der Eindruck entstanden, die Sozialarbeiterin sei
dem Charme von R nicht gewachsen und fasse ihn mit Samthandschuhen an. R
verdiene immerhin Fr. 7000.- im Monat; sie habe hingegen allein und unter
schwierigsten finanziellen Verhältnissen vier Kinder durchbringen müssen. Zur-
zeit sei sie arbeitslos und infolge eines Nervenzusammenbruches krank ge-
schrieben. Ihr Sohn stecke ebenfalls in Schwierigkeiten. Die Jugendanwaltschaft
habe ihn in eine Beobachtungsstation eingewiesen. Das JS zahle deshalb die Ali-
mente von inzwischen monatlich Fr. 698.- der Jugendanwaltschaft.

Abklärung und Erledigung

Der Ombudsmann fordert das JS auf, zu den verschiedenen Beschwerdepunkten
der beiden Parteien Stellung zu nehmen. Der Jugendsekretär weist in seinem
ausführlichen Bericht unter anderem darauf hin, dass es im Einzelfall oft schwie-
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rig sei abzuschätzen, ob der Alimentenschuldner zahlungsunwillig oder zah-
lungsunfähig sei. «Neue Armut» sei heute längst kein Schlagwort mehr, sondern
oft traurige Wirklichkeit. Konsequente Zahlungsvollstreckungen mit Pfändungen,
die nur zu Verlustscheinen führen, seien oft auch schlechte Lösungen. R sei of-
fenkundig als Versorger einer vierköpfigen Familie und zweier nicht ehelicher Kin-
der trotz seines guten Verdienstes zeitweise einfach überfordert. Das «scho-
nungsvolle Stillschweigen» sei jedoch nicht als Verzicht auf die Rückstände von
Fr. 13000.- zu verstehen. Verzichten könne ohnehin nur die Mutter von Andreas;
diese denke jedoch nicht daran. Auch seien die Rückstände nicht verjährt. Die
eintreffenden Zahlungen würden jeweils rückwirkend aufgerechnet, was die Ver-
jährung im Sinne von OR 135 laufend unterbreche. Im übrigen habe die Überprü-
fung der Kontenauszüge ergeben, dass die Zahlungen an die Mutter von Andreas
korrekt erfolgt seien.
Das JS werde angesichts der besonderen Umstände des vorliegenden Falles von
einer gemeinnützigen Institution ein zinsloses Darlehen aufnehmen und der Mut-
ter von Andreas den offenen Rückstand von Fr. 13000- bezahlen. R bleibe je-
doch verpflichtet, diesen Betrag ratenweise abzuzahlen, sobald seine monatli-
chen Unterhaltsleistungen für seinen bald volljährigen Sohn aufhörten.
Der Ombudsmann begrüsst diese Lösung und versucht sie beiden Parteien nä-
herzubringen. Nach einigem Hin und Her sind diese schliesslich einverstanden.

N f. 10 Amt für Administrativmassnahmen im Strassenverkehr
(AMA) / Verschiebung eines Führerausweisentzuges

Gegenstand der Beschwerde
M verursachte im April 1992 einen Auffahrunfall mit Sachschaden. Am 14. Mai
1992 entzog ihm das AMA den Führerausweis für einen Monat. M ersuchte das
AMA am 3. Juni 1992 schriftlich, von einem Führerausweisentzug abzusehen. Er
führte zu Begründung aus, er habe erst vor kurzem eine Lehrstelle als Motorrad-
mechaniker gefunden und sei noch in der Probezeit. Er werde diese Stelle verlie-
ren, wenn er keine Probefahrten mit den Motorrädern mehr durchführen könne.
Sein Arbeitgeber bestätigte, das er M kündigen müsse, wenn der Führerausweis-
entzug nicht in die Zeit zwischen anfangs November und Ende Januar, also in die
Zwischensaison, gelegt werden könne.
Auf dieses Schreiben erhielt M keine Antwort. Im August 1992 wurde er indessen
von der Polizei aufgefordert, den Führerausweis abzugeben. Er ersucht den Om-
budsmann, sich für eine Verschiebung des Führerausweisentzuges auf Novem-
ber einzusetzen.
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Abklärung und Erledigung
Der Ombudsmann fragt das AMA an, weshalb der Brief vom 3. Juni 1992 nicht be-
antwortet worden sei. Das AMA erklärt, wenn ein solches Schreiben innert der Re-
kursfrist eingehe, so frage man den Betroffenen üblicherweise an, ob dieses
Schreiben als Rekurs-der den Vollzug des Führerausweisentzuges hemmt-ver-
standen werden solle. Aus nicht mehr abklärbaren Gründen sei dies vorliegend
nicht geschehen.
In Anbetracht dieses Umstandes und vor allem mit Rücksicht darauf, dass M sei-
ne in der Zwischenzeit angetretene Stelle zu verlieren riskiert, ersucht der Om-
budsmann das AMA, das Gesuch von M um Verschiebung des Führerausweis-
entzuges auf November nun entgegenzunehmen und wohlwollend zu prüfen.
Das AMA erklärt sich bereit, dem Gesuch zu entsprechen.

Nr. 11 Tiefbauamt /Ausnahmebewilligung

Gegenstand des Anliegens
Eine Baugenossenschaft plante den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern in der
Gemeinde X. Laut Baugesuch ragte die Ecke des einen Hauses um 0,5 mz über
die Baulinie hinaus. Architekt B beantragte beim kantonalen Tiefbauamt, das für
die strassenpolizeiliche Bewilligung zuständig ist, eine Ausnahmebewilligung.
Das Tiefbauamt lehnte dies ab. B ersuchte zweimal um eine Wiedererwägung die-
ses Entscheides, aber ohne Erfolg. Er bittet den Ombudsmann um Vermittlung.

Abklärung

Nach Studium der eingereichten Unterlagen ersucht der Ombudsmann das Tief-
bauamt, noch einmal zu prüfen, ob diese geringfügige Ausnahmebewilligung auf-
grund der Vorbringen von Architekt B nicht doch erteilt werden kann. Falls das
Tiefbauamt dies jedoch weiterhin ablehnt, will er die Angelegenheit an einem
Augenschein milden Parteien besprechen.
Der zuständige Kreisingenieur erklärt dem Ombudsmann telefonisch, man habe
die Angelegenheit im Tiefbauamt ausführlich diskutiert. Einerseits treffe es zu,
dass es sich um einen Bagatellfall handle. Anderseits wäre es ohne weiteres mög-
lich gewesen, den Bau so zu planen, dass die Baulinie nicht verletzt worden wäre.
Es habe denn auch einmal ein solches Projekt bestanden, dieses sei aber nach-
träglich abgeändert worden. Unter diesen Umständen habe das Tiefbauamt kei-
nen Grund gesehen, die Ausnahmebewilligung zu erteilen. Bei den zwischenzeit-
lich wieder geänderten Plänen hatte indessen ein früherer Projektverfasser die
ins Bauliniengebiet ragende Hausecke einfach abgeschnitten.
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Der Ombudsmann weist seinerseits darauf hin, dass die Argumente der Betroffe-
nen, wonach mit der geringfügigen Überstellung der Baulinie eine erhebliche Ver-
besserung der Wohnqualität ermöglicht werde und eine bessere ästhetische Wir-
kung erzielt werden könne, stärker ins Gewicht fallen. Der Kreisingenieur erklärt
sich bereit, den Fall intern noch einmal zu diskutieren.

Erledigung

Das Tiefbauamt teilt mit, dass es sich nun mit der geringfügigen Baulinienüber-
stellung einverstanden erklären kann.

N r. 12 Militärdirektion /Aufhebung einer Revisionsverfügung

Gegenstand der Beschwerde

Z wird auf den Polizeiposten zitiert; dort soll er eine Verfügung des Kreiskomman-
dos abholen. Verärgert schreibt er diesem, er könne dessen Handlungsweise im-
mer weniger verstehen. Seinen Militärpflichtersatz 1989 und 1990 habe er fristge-
recht bezahlt. Dennoch habe er am 12. August 1992 zwei Mahnungen für jeweils
Fr. 95.55 erhalten. Dazu die automatisch aufgedruckte Begründung: «Es ist Ih-
nen vermutlich entgangen, dass Sie Ihren Militärpflichtersatz noch nicht bezahlt
haben», was keineswegs zutreffe. Er habe vermutet, dass es sich um Nachforde-
rungen handle, die mit seiner neuen Steuererklärung zusammenhingen. Da er
damals längere Zeit nicht zu Hause gewesen sei, seien sowohl diese Rechnun-
gen als auch die nachfolgenden zwei Verwarnungen, für welche ihm Gebühren
von je Fr. 8- auferlegt wurden, eine Weile liegen geblieben. Die Nachforderun-
gen habe er allerdings zusammen mit der ersten Mahngebühr von jeweils Fr. 4.-
bezahlt. Trotzdem habe er nun sogar eine polizeiliche Vorladung erhalten. Gegen-
über dem Kreiskommando rügt Z ausserdem, dass er auch die Begleichung der
Nachforderungen im Dienstbüchlein abstempeln lassen müsse. Vorsorglich
schickt Z eine Kopie dieses Schreibens an den Ombudsmann.
Aus der Antwort des Kreiskommandos erfährt Z erstmals den wahren Grund der
beiden Nachrechnungen; da er inzwischen nicht mehr Angehöriger des Hilfs-
dienstes, sondern dienstuntauglich sei, komme ein höherer Ansatz zur Anwen-
dung. Der Statuswechsel sei anfangs EDV-massig nicht erfasst worden, weshalb
die definitiven Veranlagungsverfügungen nachträglich hätten berichtigt werden
müssen. Zudem seien die beiden eingeschriebenen Verwarnungen von der Post
als «nicht abgeholt» retourniert und vom Kreiskommando daraufhin der Kantons-
polizei zur direkten Aushändigung an den Pflichtigen übergeben worden.
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Z gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. In seiner Rückantwort korrigiert er
zunächst verschiedene inhaltliche Fehler und gibt dann dem Kreiskommando zu
bedenken, dass er nicht «inzwischen», sondern bereits am 22. November 1988
dienstuntauglich erklärt worden sei; dies sei offenbar nicht nur der EDV, sondern
auch dem Kreiskommando verborgen geblieben. Er weigere sich, nach all dem
Aufwand auch noch die zweite Mahngebühr von insgesamt Fr. 16.- zu bezahlen;
das Kreiskommando habe wegen eines eigenen Fehlers Nachrechnungen stellen
müssen und diese überdies falsch beziehungsweise missverständlich begründet.
Verunsichert ersucht nun auch das Kreiskommando auf Empfehlung seiner vor-
gesetzten Behörde den Ombudsmann telefonisch um Rat. Einerseits wolle man
ja bürgernah arbeiten und auf eine Verfügung und Betreibung der ausstehenden
Mahngebühren verzichten. Andererseits könne man diese aber nicht einfach ab-
schreiben, ohne den Pflichtigen damit nachträglich Recht zu geben. Der Om-
budsmann ist der Ansicht, auch die Verwaltung müsse offen zu ihren Fehlern ste-
hen und diese korrigieren und dürfe nicht versuchen, diese aus Angst vor einem
vermeintlichen Gesichtsverlust zu vertuschen oder ihre Verantwortung auf ein
technisches System wie die EDV abzuschieben. Dies untergrabe die Vertrauens-
würdigkeit. Deshalb dürfte sich hier eher ein Verzicht als eine Betreibung der an-
stehenden Mahngebühren aufdrängen.

Abklärung
Bei der genaueren rechtlichen Überprüfung stösst der Ombudsmann auf eine
weitere Frage: Durfte überhaupt das Kreiskommando im vorliegenden Fall die
längst rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen zu Ungunsten des Ersatzpflich-
tigen revidieren? Die kantonale Militärdirektion beantwortete diese Frage - nach
Rücksprache in Bern - wie folgt: «Die Vorschriften (Verordnung über den Militär-
pflichtersatz, Art. 43) lassen unter bestimmten Voraussetzungen zu, dass rechts-
kräftige Verfügungen in Revision gezogen werden können. Zu Ungunsten des Er-
satzpflichtigen kann dies aber nur dann geschehen, wenn neue Tatsachen eintre-
ten, die anlässlich der Veranlagung den Behörden noch nicht bekannt waren. Im
vorliegenden Fall darf es nach unserem Dafürhalten nicht dem Pflichtigen ange-
lastet werden, dass das Kreiskommando von der Dienstuntauglichkeit erst zwei
Jahre später Kenntnis erhielt. Die Revision der Veranlagung 1989 und 1990 zu Un-
gunsten des Betroffenen würde deshalb vor den Rechtsmittelinstanzen wohl nicht
bestehen.»

Erledigung
Die kantonale Militärdirektion zieht den Fall an sich und teilt dem Pflichtigen mit,
dass in Absprache mit dem Ombudsmann des Kantons Zürich die anstehenden
Mahngebühren von Fr. 16.- aufgehoben und ihm die nachträglich erhobenen Be-
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träge von je Fr. 95.55 zurückerstattet werden. Auf der üblichen Quittierung bezahl-
ter Ersatzabgaben im Dienstbüchlein müsse die Militärdirektion dagegen auch
weiterhin bestehen, da Art. 51 Abs. 1 der Verordnung über den Militärpflichtersatz
dies - sehr zum Leidwesen der Militärpflichtersatzbehörden - vorschreibe.
Der Ombudsmann dankt der Militärdirektion für ihr Eingreifen und die rasche Kor-
rektur. Dass dem Kreiskommando dieser Fehler überhaupt unterlaufen konnte,
kritisiert der Ombudsmann nicht. Derartige Fälle sind zum Glück eher selten;
auch setzt ihre Lösung spezifische Kenntnisse voraus, über welche nicht unbe-
dingt jeder Beamte verfügt. Andererseits bedarf es leider häufig eines Anstosses
von aussen, um die Verwaltung zur Einsicht und Korrektur eines Fehlers zu bewe-
gen.

N r. 13 Fürsorgedirektion l Rückforderung von Zusatzleistungen zurAHV

Gegenstand der Beschwerde
E wurde früh Witwe und musste ihre sechs Kinder allein grossziehen. Es war zwar
ein kleines Haus vorhanden, aber die Familie verfügte nicht über genügend Geld,
so dass E ab 1959 von der Gemeinde X Zusatzleistungen zur Witwenrente der
AHV bezog. Im September 1984 wurde das Haus verkauft, und E erhielt aus die-
sem Verkauf Fr. 100 000.-. Die Gemeine X stellte deshalb die Zusatzleistungen ein
und forderte die ausbezahlten Beihilfen der Jahre 1966 bis 1984 im Gesamtbetrag
von Fr. 24052.- zurück. Da indessen abzusehen war, dass E, die nun von ihrem
Vermögen leben musste, nach einigen Jahren wieder Anspruch auf Beihilfen ha-
ben würde, stundete die Gemeinde die Rückforderung bis auf weiteres.
1990 schrieb die Gemeinde X E jedoch, gemäss den neuesten Vorschriften könne
die Rückzahlung nicht mehr bis auf weiteres gestundet werden. Der Betrag von
Fr. 24 052- müsse somit bis spätestens 30. September 1990 zurückbezahlt wer-
den. Gleichzeitig verfügte die Gemeinde, dass auch die in den Jahren 1959 bis
1965 ausbezahlten Zusatzleistungen von total Fr. 13349.- zurückbezahlt werden
müssten. Die letztere Forderung wurde bis zum 31. Dezember 1993 gestundet.
E, mittlerweile SOjährig, versäumte es, diese Verfügungen anzufechten. Nach ei-
niger Zeit fragte sie ihren Sohn um Rat. Dieser stellte ein Erlassgesuch, da das
Vermögen mittlerweile nur noch Fr. 47000- betrug. E hatte das restliche Vermö-
gen in den vergangenen Jahren für ihren Unterhalt verwendet und hatte gemäss
Entscheid der Gemeinde vom 7. Mai 1990 bereits wieder Anspruch auf Zusatzlei-
stungen. Die Gemeinde lehnte das Erlassgesuch ab. Herr E verlangte nun einen
beschwerdefähigen Entscheid. Diesen verweigerte die Gemeinde ebenfalls, da
die Rückforderungsverfügungen rechtskräftig seien. Herr E ersucht den Om-
budsmann um Hilfe.
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Abklärung
Der Ombudsmann gelangt an die Fürsorgedirektion, die sich bereits in einem frü-
heren Stadium mit der Angelegenheit befasst hat. Er führt folgendes aus: Voraus-
setzung für die Rückerstattung von Beihilfen ist nach § 19 des Gesetzes über die
Zusatzleistungen zur AHV/IV, dass eine Bezügerin in günstige Verhältnisse ge-
kommen ist. Da E seit 1990 wieder Anspruch auf Zusatzleistungen hat, kann von
günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen offensichtlich nicht die Rede sein. Je-
denfalls steht sie heute finanziell schlechter da als 1985, als die Gemeinde die er-
ste Rückzahlungsverfügung über Fr. 24 052.- erlassen, den Betrag aber unter Be-
rücksichtigung des Umstandes, dass E aller Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft
wieder zum Bezug von Beihilfen berechtigt sein werde, gestundet hatte. Es ist
nicht einzusehen, weshalb die Gemeinde nun, da dieser Fall eingetreten ist, die
Rückforderung durchsetzen will. Zumindest besteht Anspruch auf Erlass einer
neuen beschwerdefähigen Verfügung, da sich die Verhältnisse seit der ersten
Verfügung wesentlich geändert haben.
Dasselbe gilt für die zweite Rückzahlungsverfügung über die Jahre 1959 bis 1965.
Ob diese Verfügung zulässig war, erscheint als zweifelhaft. Als das Haus 1984 ver-
kauft wurde und E vorübergehend über mehr finanzielle Mittel verfügte, musste
es der Gemeinde X bewusst sein, dass E nicht erst ab 1966, sondern schon ab
1959 Beihilfen bezogen hatte. Wenn sie also damals auf die Rückzahlung der Bei-
hilfen für die Jahre 1959 bis 1965 verzichtete, kann die Gemeinde nicht fünf Jahre
später, nachdem sich die wirtschaftlichen Verhältnisse wieder verschlechtert ha-
ben, auf den damaligen Entscheid zurückkommen und auch noch für die weiter
zurückliegenden Jahre die Rückzahlung der Beihilfen verlangen. Leider hat E
diese Verfügung nicht angefochten. Da aber die Verhältnisse sich seit dem zwei-
ten Rückforderungsentscheid noch einmal verschlechtert haben - E ist seit Okto-
ber 1990 im Altersheim, was die Kosten und damit den Anspruch auf Zusatz-
leistungen massiv erhöht hat - besteht auch in diesem Falle zumindest Anspruch
auf einen neuen beschwerdefähigen Entscheid.
Der Ombudsmann ersucht deshalb die Fürsorgedirektion, die Gemeinde X zu
veranlassen, wenn möglich auf die beiden Rückforderungen zu verzichten, je-
denfalls aber neue beschwerdefähige Verfügungen über die beiden Rückzah-
lungsperioden zu erlassen.

Erledigung
Die Fürsorgedirektion orientiert die Gemeinde X über die rechtliche Stellungnah-
me des Ombudsmanns. Sie erklärt, diese habe sie davon überzeugt, dass die bei-
den Rückforderungen derzeit nicht verantwortet werden könnten. Angesichts der
komplexen Sach- und Rechtslage schlägt sie der Gemeinde X vor, die Rückforde-
rung bis zum Zeitpunkt des Ablebens von E zu stunden und dann erneut zu
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prüfen, ob der Nachlass - wenn ein solcher noch vorhanden sein sollte - eine
Rückerstattung zulasse. Mit dieser Lösung sind auch die Betroffenen einverstan-
den und bedanken sich für den positiven Entscheid.

Nr. 14 Kantonspolizei/ Überprüfung eines Asylbewerbers

Gegenstand der Beschwerde
Q ist Afrikaner und seit ein paar Tagen mit einer Schweizerin verheiratet. Er hat
das Asylantenheim im Kanton Bern verlassen und ist unterwegs zu seiner Frau
nach Luzern. Q hat den Zug über Zürich genommen, da er noch seinen Schwager
im Kreis 5 besuchen will. Zu FUSS und mit seinen Habseligkeiten unter dem Arm
geht Q vom Hauptbahnhof Richtung Platzspitz. Zwei Kantonspolizisten schöpfen
Verdacht. Nach einer Weile halten sie Q an und unterziehen ihn einer Personen-
kontrolle.
Q sagt ihnen, er wolle jemand im Kreis 5 besuchen. Die Ordnungshüter durchsu-
chen Q und sein Gepäck, können aber nichts Verdächtiges finden. Auch stellen
sie fest, dass Q polizeilich nicht ausgeschrieben ist. Trotzdem muss Q mit auf den
Polizeiposten; der Verdacht gegen ihn hat neue Nahrung erhalten: Beim Öffnen
seines Portemonnaies und Hervorholen seines Asylantenausweises ist den Poli-
zisten das viele Geld aufgefallen. Q gibt an, es handle sich um seinen Verdienst
als Mechaniker. Erneute Leibesvisitation und telefonische Abklärungen auf dem
Polizeiposten. Die beiden Polizisten finden heraus, dass Q sich noch nicht offiziell
an seinem bisherigen Wohnort abgemeldet hat, der Fürsorgebehörde Unterstüt-
zungsgelder schuldet und vermutlich zu seiner Frau unterwegs ist. Kurz ent-
schlossen nehmen sie Q die Fr. 1000- gegen Empfangsbestätigung ab, lösen ihm
ein Billett und setzen ihn in den nächsten Zug nach Bern, da sie annehmen, seine
Frau wohne dort. Überrumpelt und verängstigt lässt Q alles mit sich geschehen.
In Aarau steigt er jedoch aus dem Zug und ruft seinen Schwager an. Dieser fordert
ihn auf, nach Zürich zurückzukehren. Beide versuchen den Vorfall im direkten Ge-
spräch aufzuklären, treffen die beiden Polizisten jedoch nicht mehr auf dem Po-
sten an. In einem gemeinsamen Schreiben bitten sie den Ombudsmann, der Sa-
che nachzugehen.

Abklärung
Der Ombudsmann schreibt dem Polizeikommandanten. Der Chef der Kriminal-
Aussenabteilung meldet sich daraufhin zu einer Unterredung an. Ihm ist klar, dass
die beiden Polizisten nicht berechtigt waren, Q das Geld abzunehmen und es der
Fürsorgebehörde zur Begleichung der Ausstände zu überweisen. Q habe den Po-
lizisten aber nicht gesagt, dass er seinen Schwager besuchen und dann zu seiner
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Frau nach Luzern fahren wolle. Auch habe er sich seiner ungerechtfertigten Weg-
weisung aus dem Kanton Zürich mit keinem Wort widersetzt, sonst hätten die bei-
den Polizisten ihn sicher laufen lassen.
Der Ombudsmann ist sich bewusst, dass angesichts der heutigen Drogenszene
häufigere Personenkontrollen und Leibesvisitationen nötig sind, um der Drogen-
händler habhaft zu werden. Auch kann er verstehen, dass die beiden Polizisten
aufgrund des äusseren Scheins anfänglich einen Verdacht gegen Q schöpften.
Unverständlich ist dem Ombudsmann dagegen, weshalb sie sich nicht genauer
erkundigten, wen er besuchen wolle und wo seine Frau wohne. Die Polizei darf bei
ihrer Wahrheitssuche nicht einseitig nur jene Umstände näher untersuchen, wel-
che ihren Anfangsverdacht bestätigen und all jene Momente ausser acht lassen
und nicht weiterverfolgen, die den Betroffenen entlasten könnten. Die Unterord-
nung der Staatsmacht unter das Recht verlangt ausserdem, dass die Polizei die
Würde des einzelnen sowie die Gesetz- und Verhältnismässigkeit in jedem Fall
strikte beachtet. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass man es diesbezüglich
gegenüber Ausländern weniger genau nehme.

Erledigung
Der Polizeikommandant schreibt Q einen Brief, indem er den Sachverhalt aus der
Sicht der Polizei darstellt und sich für das Fehlverhalten der beiden Polizisten ent-
schuldigt. Es sei zweifellos falsch gewesen, Q die Fr. 1000.- abzunehmen und die-
se der Gemeinde zur Begleichung finanzieller Ausstände zu überweisen; dies um
so mehr, als sich der ursprüngliche Verdacht, der zur Personenkontrolle geführt
hatte, im nachhinein als unzutreffend herausgestellt hat. Die beiden Beamten
seien wegen ihres diesbezüglichen Verhaltens zurechtgewiesen worden. Der
Ombudsmann ist mit dieser Antwort zufrieden.

N r. 15 Kantonale Arbeitslosenkasse / Bevorschussung von Arbeitslosengeld

Gegenstand der Beschwerde
Herr O kommt am 11. Februar 1992 zum Ombudsmann und beschwert sich über
die kantonale Arbeitslosenkasse. Er sei nun seit dem 1. Dezember 1991 arbeits-
los, habe regelmässig gestempelt, aber immer noch kein Geld gesehen. Hinge-
gen stünden ihm Zahlungsaufforderungen von allen Seiten ins Haus. Auf dem Ar-
beitsamt habe es zunächst geheissen, sein Fall werde beschleunigt behandelt.
Da er im Juli 1991 bereits einen Monat im Kanton Aargau gestempelt habe, seien
die erforderlichen Abklärungen bereits gemacht worden. Das Arbeitsamt habe
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die Akten von dort angefordert und sie der kantonalen Arbeitslosenkasse nach
Winterthur weitergeleitet. Von dort seien sie aber mit dem Vermerk zurückgekom-
men, O müsse ein neues Formular ausfüllen. Dies habe er am 7. Januar 1992
auch getan. Als er sich einige Zeit später nach dem Stand der Dinge erkundigte,
habe es geheissen, wenn er wieder anrufe, gehe es nur länger. O fühlte sich «ent-
rechtet» und grundlos «Repressalien» ausgesetzt.
Der Ombudsmann sagt O, die Fürsorgebehörde könne ihm das Arbeitslosengeld
bevorschussen. Davon will O jedoch nichts wissen. Er sei kein Sozialfall. Ausser-
dem beabsichtige er demnächst zu heiraten, und zwar nicht als Fürsorgeempfän-
ger.

Abklärung und Erledigung

Der Ombudsmann telefoniert mit der kantonalen Arbeitslosenkasse in Winterthur.
Dort erfährt er, dass der Fall noch hängig sei, weil man die Frage des Selbstver-
schuldens beim Verlust der letzten Arbeitsstelle überprüfen müsse. Allein in der
ersten Woche Februar seien 500 neue Fälle eingegangen, welche bearbeitet wer-
den müssen. Die Arbeitslosenkasse ist jedoch bereit, O in den nächsten drei Ta-
gen einen Vorschuss von Fr. 2500- zu schicken.
O bedankt sich beim Ombudsmann für dessen Bemühungen. Allein wäre er wohl
kaum so rasch zum Ziel gelangt.

N r. 16 Steueramt / Keine Computerausdrucke anstelle von
Steuererklärungsformularen

Gegenstand der Beschwerde
H besitzt ein Computerprogramm zur Erstellung der Steuererklärung. Der Com-
puterausdruck ist in Text und Gliederung dem offiziellen Steuererklärungsformu-
lar des Kantons Zürich angepasst. Das kantonale Steueramt weigerte sich je-
doch, den von H eingereichten Ausdruck zu akzeptieren, und teilte H mit, dass er
die Angaben in das offizielle Formular übertragen müsse. H versucht vergeblich,
das Steueramt zu veranlassen, seine Meinung zu ändern. Er ersucht den Om-
budsmann zu intervenieren, damit Computerausdrucke, die materiell die notwen-
digen Angaben enthalten, aber nicht auf dem offiziellen Formular ausgeführt
sind, von den Steuerbehörden akzeptiert werden. Seiner Meinung nach ist dies
nur eine Frage des guten Willens. Er glaubt auch, gehört zu haben, dass bei Treu-
handbüros solche Computerausdrucke entgegengenommen würden.
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Abklärung und Erledigung

Nach Einholung einer Stellungnahme des Steueramtes und Überprüfung der An-
gelegenheit teilt der Ombudsmann H mit, dass das Beharren auf dem amtlichen
Formular rechtlich abgedeckt ist. In § 84 Abs. 1 des Steuergesetzes heisst es,
dass die Steuerpflichtigen «durch Zustellung eines Formulars» zur Einreichung
der Steuererklärung aufgefordert werden und § 86 Abs. 3 des Steuergesetzes be-
stimmt, dass «mangelhaft ausgefüllte» Steuererklärungen zur Ergänzung zurück-
gesandt werden. Das Steuergesetz geht somit offensichtlich davon aus, dass die
Steuererklärung durch Ausfüllen des den Steuerpflichtigen zugestellten Formu-
lars zu geschehen hat. Noch deutlicher ist Art. 86 Abs. 1 des Beschlusses über die
direkte Bundessteuer: Danach ist die Steuererklärung gültig, wenn das amtliche
Formular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet ist.

Es kann auch nicht unbedingt gesagt werden, das Beharren auf dem amtlichen
Formular sei lediglich ein sturer Formalismus, der der heutigen Zeit nicht mehr
entspreche. Die amtlichen Formulare sind durch die Verwendung verschiedener
Schriften, Farben usw. deutlich übersichtlicher als Computerausdrucke. Gerade
in der heutigen Zeit wird vermehrt vom Staat verlangt, dass er rationell arbeitet.
Die erwähnte Vereinfachung fällt bei den rund 500 000 Steuereinschätzungen pro
Jahr im Kanton Zürich durchaus ins Gewicht.

Anderseits hat der Staat rechtsgleich vorzugehen. Es wäre nicht zulässig, wenn
bei Treuhandbüros Computerausdrucke zugelassen würden, bei einzelnen
Steuerpflichtigen aber nicht. Das Steueramt versichert auf Anfrage des Ombuds-
manns, dass auch bei Treuhandbüros keine Ausnahmen gemacht würden. H hat
dem Ombudsmann diesbezüglich auch keine konkreten Angaben machen kön-
nen.
Der Ombudsmann ersucht indessen die Steuerbehörden, das Problem im Auge
zu behalten. Die Verwendung von Computern nimmt ein immer grösseres Aus-
mass an. Nicht zuletzt verlangt auch der Staat von den Bürgerinnen und Bürgern,
dass sie sich mit Computerentscheiden (die auch nicht immer sehr übersichtlich
sind) abfinden müssen. Das Steueramt erklärt, es werde die amtlichen Formulare
mit der Zeit so gestalten, dass sie auch für das Ausfüllen mittels Computer besser
geeignet seien. In der Zwischenzeit sind nun erste Anpassungen der amtlichen
Steuerformulare vorgenommen worden.
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N T. 17 Volkswirtschaftsdirektion, Kommission für Berufsbildungsbeiträge /
Fehlende Begründung einer Rückzahlungsverfügung

Gegenstand der Beschwerde
G, Krankenpflegerin, absolvierte berufsbegleitend die Ausbildung zur diplomier-
ten Krankenschwester. Die Kommission für Berufsbildungsbeiträge gewährte ihr
für die Zeit vom April 1991 bis April 1992 ein Stipendium von Fr. 6300.-. Eine erste
Rate von Fr. 3200- wurde am 9. Oktober 1991 rückwirkend ausbezahlt. Infolge Än-
derung der Besoldungsgrundlagen erhöhte sich jedoch der Lohn von G ab Okto-
ber 1991 von Fr. 700.-auf Fr. 2200- pro Monat. Als die Kommission dies feststellte,
widerrief sie mit Beschluss vom 28. Februar 1992 das gewährte Stipendium und
forderte die Fr. 3200.- zurück. G's Mutter, die für ihren Unterhalt teilweise auf-
kommt, protestierte gegen die Rückforderung, da die Tochter in diesem Jahr oh-
nehin trotz der Lohnerhöhung mit sehr bescheidenen finanziellen Mitteln aus-
kommen müsse. Zumindest ersuchte sie um eine Stundung bis zum Abschluss
der Ausbildung. Der Rechtsdienst des Amtes für Berufsbildung schrieb ihr am 26.
Mai 1992, der Beschluss sei rechtskräftig, und offerierte sofort beginnende Rück-
zahlungsraten von Fr. 400- pro Monat. Wenn dies nicht akzeptiert werde, werde
die Betreibung eingeleitet. Als sich darauf auch G's Vater einschaltete und um
eine Überprüfung der Rückforderung ersuchte, kündigte das Amt für Berufsbil-
dung am 3. Juli 1992 die Betreibung an. G's Vater wendet sich daraufhin an den
Ombudsmann.

Abklärung
Der Ombudsmann telefoniert dem Chef des Amtes für Berufsbildung, um die an-
gedrohte Betreibung zu stoppen, muss aber erfahren, dass diese bereits eingelei-
tet worden ist. Er ersucht nun das Amt für Berufsbildung, von weiteren Bezugs-
massnahmen abzusehen, und erkundigt sich schriftlich nach dem Grund der
Rückzahlungsforderung. Diese war im Beschluss der Kommission überhaupt
nicht begründet worden; in einem Begleitschreiben zur Rechnung hiess es ledig-
lich, dass die neuen finanziellen Verhältnisse für das erste Jahr kein Stipendium
mehr zuliessen. Ferner fragt der Ombudsmann, weshalb dem Gesuch, die Rück-
zahlung bis zum Abschluss der Ausbildung zu stunden, nicht entsprochen wor-
den sei. Ausserdem erklärt er, dass er die überaus rasche Einleitung der Betrei-
bung als unfair betrachtet.
Das Amt für Berufsbildung erläutert nun detailliert die Rechtsgrundlagen, auf de-
nen die Rückforderung beruht. Im Prinzip geht es darum, dass G die Stipendien-
behörden von der Lohnerhöhung hätte in Kenntnis setzen müssen. Eine neue
Rechnung unter Einbezug dieser Veränderung habe ergeben, dass für das erste
Studienjahr keine Stipendienberechtigung bestehe, da das Jahreseinkommen
massgebend sei. Da somit gar keine Beitragsberechtigung bestanden habe,
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müsse auf der sofortigen Rückzahlung beharrt werden. Es sei richtig, dass die
Rückforderung - entgegen den Weisungen des Amtes für Berufsbildung - keinen
klaren Hinweis auf die Rechtsgrundlagen enthalten habe. Dieser Mangel sei je-
doch durch die ausführlichen Telefongespräche des Rechtsdienstes mit den Be-
troffenen geheilt worden. Aufgrund dieser Telefonkontakte und des gemachten
Rückzahlungsvorschlages sei das Amt für Berufsbildung der Meinung, mit der
eingeleiteten Betreibung das Gebot der Fairness nicht verletzt zu haben.
Der Ombudsmann greift nun vor allem den Aspekt der fehlenden Begründung der
Rückforderungsverfügung auf. Der Beschluss der Kommission hätte die rechtli-
chen Grundlagen der Rückforderung und die neue Berechnung enthalten müs-
sen, aus der die fehlende Stipendienberechtigung hervorging. Eine ordnungsge-
mässe Begründung des Beschlusses hätte nämlich die Betroffenen in die Lage
versetzt, sich mit diesen Gründen auseinanderzusetzen und allenfalls gegen den
Beschluss Rekurs einzureichen. Der Adressat einer Verfügung kann nur dann
sachgemäss Rekurs erheben, wenn er die Entscheidungsgründe kennt, die zum
Beschluss geführt haben. Die Tatsachen, welche zu einem Entscheid führen,
müssen deshalb im Entscheid genannt sein (vgl. A. Kölz, Kommentar zu § 10 VRG
N 11). Die mündlichen Rechtsbelehrungen des Amtesfür Berufsbildung vermoch-
ten die Begründung der Verfügung nicht zu ersetzen, wurden sie doch erst nach
Ablauf der Rechtsmittelfrist erteilt. Sowohl aus rechtlichen Gründen als auch aus
Gründen der Fairness ist der Ombudsmann der Meinung, dass die Begründung
eines solchen Rückforderungsentscheides ein unabdingbares Erfordernis sei.
Dementsprechend hält er die Einleitung der Betreibung nach wie vor für verfrüht.

Erledigung
Der Ombudsmann erlässt gegenüber der Volkswirtschaftsdirektion eine formelle
schriftliche Empfehlung gemäss § 93 lit. c des Verwaltungsrechtspflegegesetzes,
die Kommission für Berufsbildungsbeiträge habe über die Rückforderung des Sti-
pendiums gegenüber G noch einmal zu befinden und gegebenenfalls einen aus-
reichend begründeten neuen Beschluss mit entsprechender Rechtsmittelbeleh-
rung zu erlassen. Die bereits eingeleitete Betreibung sei zurückzuziehen.
Die Kommission kommt auf ihren seinerzeitigen Beschluss nicht zurück, versieht
diesen jedoch auf Einladung der Volkswirtschaftsdirektion mit einer ausführli-
chen Begründung sowie einer Rechtsmittelbelehrung. Die Betreibung will sie
nicht aufheben, da der Rechtsstandpunkt von G aussichtslos sei. Derzeit kom-
men jedoch ohnehin keine weiteren Bezugsmassnahmen in Betracht, da der
neue Beschluss vor Ablauf der Rechtsmittelfrist nicht rechtskräftig ist. Damit hat
G die Möglichkeit, allfällige Einwände gegen die Rückzahlung, falls sie diese
auch nach erfolgter schriftlicher Begründung noch aufrechterhalten will, auf dem
Rechtsmittelweg vorzubringen.
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N r. 18 Passbüro l Fehler in der Passempfehlung

Gegenstand der Beschwerde
Frau N benötigte einen neuen Pass. Dies erforderte eine Passempfehlung ihrer
Wohngemeinde. Einige Zeit nach der Ausstellung des Passes stellte sie fest, dass
darin fälschlicherweise der 19. statt der 16. September als Geburtsdatum aufge-
führt war. Sie wandte sich an das kantonale Passbüro. Die Angestellte am Schalter
zog den fehlerhaften Pass ein und erklärte N, ein neuer Pass koste Fr. 15-, ausser-
dem benötige N wieder zwei neue Fotos. Für die Rückerstattung dieser Kosten
müsse N sich allenfalls an ihre Wohngemeinde wenden, da der Fehler in der von
der Gemeinde ausgestellten Passempfehlung enthalten gewesen sei.
N fragt den Ombudsmann an, ob sie ihren Pass zurückerhalten könne. Sie sei
nicht gewillt, die Kosten für den neuen Pass und die Fotos zu bezahlen.

Abklärung
Der Ombudsmann setzt sich mit dem Chef des Passbüros in Verbindung und ver-
langt eine Kopie der Passempfehlung. Aus dieser geht einerseits hervor, dass der
Fehler tatsächlich bereits in der Passempfehlung enthalten ist. Anderseits hat die
Person, die einen Pass beantragt, auf der Passempfehlung unterschriftlich zu be-
stätigen, dass die darin enthaltenen Angaben stimmen. N hatte die Passempfeh-
lung unterzeichnet, ohne den Fehler zu bemerken.
Was die Kosten von Fr. 15.- betrifft, so handelt es sich nach Auskunft des Chefs
des Passbüros um die Selbstkosten, die der Kanton dem Bund für das Passformu-
lar bezahlen muss. Der Chef des Passbüros erklärt, bei Fehlern in der Passemp-
fehlung verrechne das Passbüro nur diese Selbstkosten, nicht die übliche Gebühr
von total Fr. 51.-.

Erledigung
Der Ombudsmann teilt N mit, dass eine Rückgabe des alten Passes nicht möglich
ist. Die Korrektur eines Geburtsdatums in einem Pass ist nach den Weisungen
des EJPD nicht zulässig. Dementsprechend darf ein Pass mit einem falschen Ge-
burtsdatum nicht weiter verwendet werden.
Dass das Passbüro bei Fehlern in der Passempfehlung nur die Selbstkosten für
das Passformular verrechnet, während es auf die übrigen Gebühren und damit
auch auf die Verrechnung des eigenen Arbeitsaufwandes verzichtet, scheint dem
Ombudsmann eine faire Lösung. Da der Fehler nicht beim kantonalen Passbüro,
sondern bei der Gemeinde liegt, kann man nicht sagen, dass das Passbüro aus
Gründen der Billigkeit auch auf den Bezug der Selbstkosten zu verzichten habe.
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Ob die Gemeinde wegen des Fehlers in der Passempfehlung N die entstandenen
Kosten vergütet, kann der Ombudsmann nicht beurteilen. Immerhin hat N die feh-
lerhafte Passempfehlung selbst unterzeichnet. Es bleibt N indessen unbenom-
men, ein entsprechendes Gesuch an die Gemeinde zu richten. Der kantonale
Ombudsmann kann sich mit dieser Frage nicht befassen, da er von Gesetzes we-
gen für die Überprüfung der Gemeindeverwaltungen nicht zuständig ist.

b) Juristische Personen

N f. 19 Kantonales Steueramt / Verwirkung der Rückerstattung der
Verrechnungssteuer

Gegenstand der Beschwerde

X, Mitinhaber eines Treuhandbüros, betreut seit Jahren als Steuerberater ein älte-
res Ehepaar. Dieses hat unter anderem Fr. 300000.- als Festgeld bei einer Bank
angelegt. In der Steuererklärung 1991 gibt X dieses Geld ordnungsgemäss als
Vermögen an; hingegen übersieht er, dass im Verrechnungssteuerantrag für die
Zeit vom 27. März bis 27. September 1990 Zinserträgnisse von zirka Fr. 14000.-
fehlen. In der Folge fordert der Steuerkommissär das Ehepaar auf, ihm Zinsbele-
ge nachzureichen; die fehlende Deklaration der obengenannten Zinsen bemerkt
auch er nicht. Dieser Fehler wird X erst bewusst, als das Ehepaar ihm etwas spä-
ter erstmals den entsprechenden Beleg mit der Frage vorlegt, ob ihm die von die-
sen Zinsen abgezogene Verrechnungssteuer von zirka Fr. 5000- nun trotzdem
zurückerstattet werde. X bejaht dies und schreibt dem Steueramt, es möge den
eingereichten Verrechnungssteuerantrag nachträglich korrigieren.
Wenig später erhält das Ehepaar statt der erhofften Fr. 5000.- eine Nach- und
Strafsteuer von zirka Fr. 5200.-. X hatte sich vorher nicht erkundigt und deshalb
nicht gewusst, dass das Ehepaar inzwischen eine definitive Einschätzung erhal-
ten hatte. X sucht daraufhin den Steuerkommissär auf; er schildert diesem den
Hergang des Falles. Der Steuerkommissär ist bereit, die Strafsteuer wegen
Selbstdeklaration auf 25 % zu reduzieren, nicht aber diese gänzlich fallenzulas-
sen. Das Ehepaar ist seinerseits gewillt, die reduzierte Straf- und Nachsteuer von
zirka Fr. 3200- zu bezahlen. Hingegen stösst es sich daran, dass das Steueramt
ihm die abgezogene Verrechnungssteuer von Fr. 5000.- nicht zurückerstatten
will. X möchte dem Ehepaar helfen; andererseits fürchtet er, sein Verhältnis zum
Steueramt zu verschlechtern. X ersucht deshalb den Ombudsmann, das Problem
abzuklären, ohne auf den konkreten Fall Bezug zu nehmen.
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Abklärung und Erledigung

Der Ombudsmann kann X keine Hoffnung machen. Nach Art. 23 des Verrech-
nungssteuergesetzes (VStG) ist die Verrechnungssteuer nur dann zurückzuer-
statten, wenn der Pflichtige sein Einkommen richtig und rechtzeitig deklariert hat.
Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu. Zwar ist es richtig, dass der Steuerkom-
missär die Unvollständigkeit des Verrechnungssteuerantrages hätte bemerken
können. Ebenso klar ist jedoch, dass der Fehler auch X hätte auffallen müssen.
Dazu hält der Kommentar Pfund zu Art. 23 VStG ausdrücklich fest: «Auch dem
Steuerpflichtigen, der seine Steuererklärung durch einen Beauftragten ausfüllen
lässt, darf zugemutet werden, dass er das Wertschriftenverzeichnis anhand sei-
ner Unterlagen vor der Einreichung auf seine Vollständigkeit hin überprüft. Hat
der Steuerpflichtige die rechtzeitige und vollständige Deklaration schuldhaft ver-
letzt, so lässt auch eine Selbstanzeige nach abgeschlossenem Veranlagungsver-
fahren den verwirkten Rechtsanspruch nicht wieder aufleben. Es lässt sich im-
merhin die Frage aufwerfen, ob die Selbstanzeige nicht begünstigt werden sollte.
Eine solche Begünstigung kann aber nur der Gesetzgeber regeln. Dass der unter-
gegangene Rechtsanspruch nicht auf dem Umweg einer Revision der rechtskräf-
tigen Veranlagung zum neuen Leben erweckt werden kann, bedarf keiner weite-
ren Begründung.»
Angesichts dieser zwar unbefriedigenden, aber klaren Rechtslage bleibt für eine
Intervention des Ombudsmanns kein Raum.

c) Gemeinden

N r. 20 Baudirektion l Direktion des Innern / Ausserordentlicher Beitrag an
den Ausbau einer Kläranlage

Gegenstand der Beschwerde

Der Ausbau der Kläranlage in E kostete 10 Mio. Franken. Dieser Betrag wurde auf
die beteiligten Verbandsgemeinden aufgeteilt. Auf die Gemeinde N entfielen 3,2
Mio. Franken, was 32 % der Erstellungskosten entspricht. Die gesamten Aufwen-
dungen lösten einen ordentlichen Staatsbeitrag an den Kläranlageverband aus.
Überdies machte das Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW) der Ge-
meinde N einige Hoffnungen auf einen ausserordentlichen Staatsbeitrag. Der
Gemeinderat von N reichte ein entsprechendes Gesuch ein, da er sich einen zu-
sätzlichen Staatsbeitrag im Interesse der Bürger nicht entgehen lassen wollte.
Zur Beurteilung des Gesuches verlangte das AGW von der Gemeinde N ein Fi-
nanzgutachten; dieses sollte über die finanzielle Situation und die Gebührenbe-
messung im Abwasserbereich während der letzten zehn Jahre Aufschluss geben.
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Doch damit nicht genug. Nach Vorliegen der Expertise, Kostenpunkt zirka
Fr. 4000-, verlangte das AGW einen weiteren Bericht, der sich über die Sicher-
stellung der Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen bis ins Jahr 2000 aus-
sprechen sollte. Der Gemeinderat von N wollte von einer erneuten externen Ex-
pertise, mit voraussichtlichen Kosten von Fr. 16000.-, nichts wissen, obwohl das
AGW bereit gewesen wäre, die Hälfte der Kosten für diese Pilotstudie zu überneh-
men. Die Gemeinde N lieferte statt dessen eine einfache Kostenfolgerechnung
ab, was das AGW akzeptierte. Das AGW forderte die Direktion des Innern sodann
auf, sich zur Beitragsberechtigung der Gemeinde N vernehmen zu lassen. In
einem Telefongespräch erfuhr die Gemeinde N vom entsprechenden Sachbear-
beiter, dass ihr Gesuch völlig aussichtslos sei. Sie seien viel zu reich, als dass die
Finanzierung der Kläranlage sie unverhältnismässig belaste; ihre Beitragsbe-
rechtigung sei somit nicht gegeben. Sie hätten sich den ganzen Aufwand sparen
können, wenn das AGW oder sie rechtzeitig mit der Direktion des Innern Kontakt
aufgenommen hätten. Kurz darauf wies der Regierungsrat das entsprechende
Gesuch der Gemeinde N ab.
Erbost wandten sich Vertreter der Gemeinde N an den Ombudsmann. Ihrer An-
sicht nach hätten die Vertreter des AGW bereits im Kläranlageverband über das
Verfahren und die Voraussetzungen für die Geltendmachung von Staatsbeiträ-
gen besser orientieren können. Auch hätte das AGW bei der Entgegennahme des
Gesuches abklären sollen, ob die Voraussetzungen für einen ausserordentlichen
Staatsbeitrag überhaupt gegeben seien. Stattdessen habe das AGW weitere Un-
terlagen und Begründungen verlangt, die weit über den Fall hinausgegangen
seien und vorab dem Informationsbedürfnis der Verwaltung gedient hätten. Damit
sei die Gemeinde im Glauben bestärkt worden, ihrem Gesuch könne entsprochen
werden. Dass der Regierungsrat dieses schliesslich aufgrund ihrer guten Finanz-
lage abgewiesen habe, könne der Gemeinderat verstehen. Nicht hingegen, dass
ihnen im Regierungsratsbeschluss vorgeworfen werde, die beigebrachten Unter-
lagen seien unvollständig gewesen. Die Vertreter der Gemeinde N sind der An-
sicht, derartige administrative Leerläufe, die auf beiden Seiten unnötig Zeit, Geld
und Nerven beanspruchen, Hessen sich durch eine bessere Information inner-
halb und ausserhalb der Verwaltung vermeiden. Sie ersuchen den Ombuds-
mann, dafür zu sorgen, dass zumindest in Zukunft die entsprechenden Lehren
gezogen würden.

Abklärung und Erledigung
Der Ombudsmann unterbreitet den Fall den Direktionen der öffentlichen Bauten
und des Innern zur Stellungnahme. Aus dem Bericht der Direktion des Innern er-
gibt sich, dass die Zusicherung und Ausrichtung von Staatsbeiträgen für Kläran-
lagen Sache der Baudirektion ist. Voraussetzung für einen ausserordentlichen
Staatsbeitrag sei jedoch, dass die geplante Baute die betroffene Gemeinde
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unverhältnismässig belaste. Die Baudirektion erkundige sich jeweils bei der Di-
rektion des Innern, ob diese Voraussetzung erfüllt sei. Angesichts des Reinver-
mögens von 3,9 Mio. Franken und frei verfügbaren Reserven von knapp 5 Mio.
Franken der Gemeinde N könne von einer übermässigen Belastung allerdings
nicht die Rede sein.
Die Baudirektion schildert in ihrer Stellungnahme den Fall aus ihrer Sicht. Sie
räumt ein, dass der Geschäftsablauf nicht ganz optimal gewesen sei. Sie werde
deshalb in analogen Fällen künftig keine eigenen Abklärungen der Subventions-
würdigkeit mehr vornehmen, sondern die Abteilung Gemeindefinanzen der Di-
rektion des Innern mit dieser Aufgabe beauftragen. Der Vorstoss der Gemeinde N
beim Ombudsmann hat damit entsprechend ihrem Wunsch dazu beigetragen,
dass der Verwaltungsablauf in Zukunft verbessert wird.

d) Personal

N r. 21 Volksschule / Differenzen wegen Nichtabordnung als Verweserin

Gegenstand der Beschwerde
C war in der Gemeinde X an einer 3. Primarklasse als Verweserin tätig. Es kam zu
Differenzen. Auf Antrag der Primarschulpflege beschloss die Personalkommis-
sion des Erziehungsrates, C für das Schuljahr 1991/92 nicht mehr als Verweserin
in die Gemeinde X abzuordnen, da das Vertrauensverhältnis zwischen C und der
Schulpflege gestört sei. C fühlte sich an den entstandenen Differenzen nicht
schuldig und erhob, vertreten durch Rechtsanwalt Y, Einsprache beim Erzie-
hungsrat. Die Erziehungsdirektion und Rechtsanwalt Y schlössen in der Folge
einen Vergleich. Danach sollte C im Schuljahr 1991 ein Vikariat an der 3. Primar-
klasse in der Gemeinde Z erhalten. Bis zum Beginn dieses Vikariats am 4. Okto-
ber 1991 wurde ihr von der Erziehungsdirektion der an der bisherigen Stelle bezo-
gene Lohn zugesichert. Gestützt auf diese Zusagen zog C ihre Einsprache zu-
rück.
In der Folge kam das neue Vikariat nicht zustande, da die betreffende Klasse in-
zwischen aufgehoben worden war. C trat erst am 20. Januar 1992 wieder ein Vika-
riat an. Sie war der Meinung, dass sie gestützt auf die erwähnte Vereinbarung An-
spruch auf den Lohn bis zum Antritt dieses neuen Vikariates habe, da die Erzie-
hungsdirektion ihr das versprochene Vikariat nicht habe zuhalten können. Die Er-
ziehungsdirektion ihrerseits wollte den Lohn nur bis zum 4. Oktober 1991 bezah-
len. Sie berief sich darauf, sie habe C verschiedene zumutbare Ersatzvikariate an-
geboten, welche C aber abgelehnt habe.
Rechtsanwalt Y ersucht den Ombudsmann, vor einer allfälligen gerichtlichen
Auseinandersetzung in dieser Frage zu vermitteln.

41



Abklärung
Der Ombudsmann holt eine Stellungnahme der Erziehungsdirektion ein. Diese
lehnt weitere Lohnzahlungen ab, da sie alles Mögliche und Zumutbare getan
habe, um ihre Verpflichtung gemäss dem abgeschlossenen Vergleich zu erfüllen.
Sie zählt verschiedene Vikariate auf, die sie C angeboten habe. C habe aber alle
Vikariate aus verschiedenen, nach Meinung der Erziehungsdirektion nicht stich-
haltigen Gründen abgelehnt. Insbesondere hätte sie am 21. Oktober 1991 ein Vi-
kariat in der Gemeinde V an einer 2./3. Primarklasse antreten können.
Der Ombudsmann fragt Rechtsanwalt Y an, weshalb C insbesondere das Vikariat
in der Gemeinde V nicht angenommen habe. Rechtsanwalt Y antwortet, da sich
das Vikariat auf eine Doppelklasse bezogen habe, sei es kein Ersatz für die zuge-
sagte Stelle an einer 3. Primarklasse gewesen, insbesondere da C über keine Er-
fahrung im Mehrklassensystem verfüge.

Erledigung
Der Standpunkt der Erziehungsdirektion, wonach der Lohn gemäss Vereinba-
rung nur bis zum 4. Oktober 1991 auszuzahlen sei, scheint dem Ombudsmann
nicht haltbar. Dass das auf diesen Zeitpunkt zugesagte Vikariat wegen Auflösung
der entsprechenden Klasse nicht zustandekam, war nicht von C, sondern von den
Erziehungsbehörden zu vertreten. Die Erziehungsdirektion ist deshalb nach der
Überzeugung des Ombudsmanns verpflichtet, C den Lohn über den ursprünglich
vereinbarten Zeitpunkt hinaus auszurichten. Anderseits war C nach Meinung des
Ombudsmanns gehalten, aus Gründen der Billigkeit zur Schadensminderung ein
zumutbares anderes Vikariat anzunehmen. Nach den Unterlagen war das erste
dafür in Frage kommende Vikariat dasjenige in der Gemeinde V, das am 21. Okto-
ber 1991 begann. Obwohl es sich dabei um eine Doppelklasse handelte, ist der
Ombudsmann der Auffassung, dass die Annahme dieses Vikariats für C zumut-
bar war, können doch zwei Vikariate nie völlig vergleichbar sein.
Um beiden Parteien ein aufwendiges Gerichtsverfahren zu ersparen, unterbreitet
der Ombudsmann deshalb im Einverständnis mit Rechtsanwalt Y bzw. mit C der
Erziehungsdirektion den Kompromissvorschlag, dass diese C die Besoldung ge-
mäss Vereinbarung zusätzlich für die Zeit vom 4. Oktober bis 21. Oktober 1991
entrichtet. C ihrerseits verzichtet auf weitere Forderungen aus der erwähnten Ver-
einbarung. Die Erziehungsdirektion akzeptiert diesen Vergleichsvorschlag.
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N r. 22 Neu formulierung eines Arbeitszeugnisses

Gegenstand der Beschwerde

Frau K arbeitete seit Mai 1990 zu 50 % bei einem Statthalteramt. Es kam zu Diffe-
renzen, auch war K der Stelle gesundheitlich nicht gewachsen. Auf den 31. Mai
1991 wurde ihr gekündigt. Nachträglich erwies sich, dass sie bereits vor dem Stel-
lenantritt eine 50 %ige Invalidenrente beantragt hatte, die ihr in der Folge auch zu-
gesprochen wurde. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme wurde die Kündi-
gung nachträglich in eine Entlassung invaliditätshalber umgewandelt. Die Rente
der Beamtenversicherungskasse wurde allerdings wegen Verletzung der Aus-
kunftspflicht gekürzt.
K kommt wegen des Zeugnisses zum Ombudsmann. Trotz ihrer gesundheitlichen
Schwierigkeiten möchte sie nicht aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, worin sie
auch von ihrer Ärztin unterstützt wird. Das Zeugnis des Statthalteramtes sei aber
so schlecht, dass sie damit keine Stelle finden könne.

Abklärung und Erledigung

Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst geniessen mit Bezug auf das Ar-
beitszeugnis keinen gerichtlichen Schutz: Private Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen können in Zeugnisstreitigkeiten an das Arbeitsgericht beziehungswei-
se Bezirksgericht gelangen. Das Verwaltungsgericht, das für die Angestellten im
öffentlichen Dienst zuständig ist, befasst sich jedoch von Gesetzes wegen nur mit
vermögensrechtlichen Streitigkeiten; Streitigkeiten betreffend Arbeitszeugnis
werden nicht dazugerechnet. Der Ombudsmann wird deshalb von Angestellten
des Kantons und der Bezirke öfters um Vermittlung betreffend Arbeitszeugnis an-
gegangen.
Vorliegend war das Arbeitszeugnis vorerst sehr negativ gewesen, war aber dann
auf Intervention eines Anwaltes abgeändert worden. In der neuen Formulierung
sagt es jedoch über Leistung und Verhalten fast nichts aus. Aus diesem Grund
und auch weil der Ombudsmann das Bestreben von K unterstützt, sich in der heu-
tigen Arbeitswelt zu behaupten, macht er dem Statthalteramt einen formulierten
Vermittlungsvorschlag.
Der Statthalter wünscht gegenüber dem Vorschlag des Ombudsmanns einige
Änderungen, die der Ombudsmann als akzeptabel betrachtet. Da es im Zusam-
menhang mit der Kündigung und dem Zeugnis bereits zu etwelchen Auseinan-
dersetzungen gekommen ist, verlangt der Statthalter eine Erklärung von K, dass
sie mit der revidierten Fassung des Arbeitszeugnisses einverstanden sei und kei-
ne weiteren Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend mache. K ist mit die-
ser Erledigung einverstanden.
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N r. 23 Universität l Umwandlung einer fristlosen in eine ordentliche
Kündigung

Gegenstand der Beschwerde
U ist eine junge Kunstgewerblerin und leidenschaftliche Trommlerin. Sie plant
eine Reise nach Afrika, um dort ihrem Hobby zu frönen. U verspricht, das Buch-
projekt, das sie als technische Zeichnerin an einem Institut der Universität be-
treut, nach ihrer Rückkehr durch ausserordentlichen Einsatz voranzutreiben.
Trotz etwelcher Bedenken willigt ihr Chef schliesslich in den Nach- bzw. Vorbezug
eines insgesamt dreiwöchigen Urlaubes ein.
Auf ihrer Reise lernt U eine Gruppe senegalesischer Trommler kennen. Diese
kommen auf Einladung zu öffentlichen Auftritten in die Schweiz. Organisation
und Betreuung der Truppe wachsen U rasch über den Kopf. Sie wendet auch an
ihrem Arbeitsplatz 20 bis 40 % der Zeit dafür auf. Sie redet sich ein: Ihre anderwei-
tige Beanspruchung habe bald ein Ende und falle nicht sonderlich auf, da eine
Kollegin an den Buchillustrationen mitarbeite. Der schleppende Arbeitsfortschritt
entgeht ihrem Chef jedoch keineswegs. Er rügt U verschiedentlich deswegen. Als
U eines Morgens erneut erst um 10.00 Uhr im Büro erscheint, eröffnet er ihr, sie sei
fristlos entlassen. Sie habe eine halbe Stunde Zeit, ihre Sachen zu packen. Diese
Mitteilung trifft U wie ein Blitz. In ihrer Aufregung und Wut packt U neben den eige-
nen Sachen rasch auch allerlei Büromaterial in zwei Plastiksäcke, verstaut diese
in ihrem Schrank und geht zum Mittagessen. Als sie zu ihrem Büro zurückkehrt,
findet sie dieses verschlossen und das Türschloss bereits ausgewechselt. Sie
muss zur Polizei, die feststellt, dass der Wert der zusätzlich eingepackten Sachen
zirka Fr. 200- beträgt. U bittet den Ombudsmann, ihr zu raten. U sieht ein, dass
ihre Reaktion auf die fristlose Kündigung falsch war. Im nachhinein ist ihr klar,
dass ihre anderweitige Beanspruchung zu gross und für ihren Arbeitgeber nicht
tragbar war. Auch hätte sie ihren Chef rechtzeitig voll orientieren sollen, statt die
Angelegenheit zu vertuschen. Andererseits macht U geltend, sie sei in die Sache
hineingerutscht; das Ausmass der Beanspruchung sei für sie nicht im voraus er-
kennbar gewesen. Eine fristlose Kündigung erscheine ihr unverhältnismässig.
Auch sei ihr eine solche Massnahme nie schriftlich angedroht worden. Wenn der
Staat ihr fristlos kündige, könne sie bei der heutigen Wirtschaftslage anderweitig
keine Stelle mehr finden.

Abklärung und Erledigung
Der Ombudsmann sieht die missliche Lage, in die U sich durch ihr Verhalten ge-
bracht hat. Er telefoniert mit der Erziehungsdirektion, weil er zunächst abklären
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möchte, wer überhaupt zuständig ist. Dabei stellt sich heraus, dass in diesem Be-
reich nur die Erziehungsdirektion Kündigungen aussprechen kann. Die zuständi-
ge Sachbearbeiterin eröffnet dem Ombudsmann aber, sie werde die fristlose Kün-
digung mit Rücksicht auf den Polizeirapport nachträglich bestätigen und U rück-
wirkend auf den 1. Oktober kündigen. Nach Ansicht des Ombudsmanns ist eine
rückwirkende Kündigung nicht zulässig; ebensowenig das Nachschieben von
später eingetretenen Gründen. Massgebend sei allein das Verhalten von U vor
ihrer fristlosen Kündigung. Diese sei jedoch ungültig: Zum einen, weil das Institut
hierfür nicht zuständig gewesen sei; zum anderen, weil eine fristlose Kündigung
aus disziplinarischen Gründen der Betroffenen hätte schriftlich angedroht wer-
den müssen. Dass U unter Schock zum Teil fremdes Material eingepackt habe,
könne nicht als nachträgliche Rechtfertigung für ihre fristlose Kündigung herhal-
ten. Auch gelte es, die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die berufli-
che Zukunft und soziale Integration eines jungen Menschen mitzuberücksichti-
gen. Die Erziehungsdirektion sieht dies schliesslich ein und erklärt sich bereit, die
fristlose Kündigung in eine «ordentliche» umzuwandeln. Für den Ombudsmann
ist damit die Angelegenheit abgeschlossen.

N r. 24 Erziehungsdirektion l Bezahlung von Stellvertreterkosten bei einem
besoldeten Urlaub eines Lehrers

Gegenstand der Beschwerde

W beantragt bei der Erziehungsdirektion einen besoldeten Urlaub. Er möchte im
Auftrag des katholischen Sonntagsblattes einen Hilfskonvoi nach Litauen beglei-
ten. Bei seiner Rückkehr findet W zwei Verfügungen vor. Zum einen hat ihm die Er-
ziehungsdirektion am 1. Juni 1992 einen besoldeten Urlaub vom 25. Mai bis 3.
Juni 1992 gewährt; zum anderen hat sie für diese Zeit zulasten des Kantons einen
Vikar abgeordnet. Mit letzterem hatte W nicht gerechnet. Er war der Meinung,
dass er die Stellvertreterkosten selber bezahlen müsse. Erfreut spendet er spon-
tan einen Teil der «gesparten» Stellvertreterkosten der Hilfsaktion.
Gross war deshalb die Enttäuschung von W, als ihm die Erziehungsdirektion we-
nig später eine korrigierte Verfügung und eine Rechnung von Fr. 2280.- für den
Stellvertreter zustellte. W meint, er wolle mit der Erziehungsdirektion nicht strei-
ten. Diese sei ihm vorgesetzt und er könne nur den Kürzeren ziehen. W wendet
sich deshalb an den Ombudsmann und möchte von diesem wissen, ob die neue
Verfügung verbindlich sei und er die Rechnung bezahlen müsse.
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Abklärung
Der Ombudsmann setzt sich mit der Erziehungsdirektion in Verbindung. Diese
bestätigt, dass der Abteilung Volksschule ein Fehler unterlaufen sei. Sie habe an-
genommen, dass es sich um einen Einsatz im Rahmen des Schweizerischen Ka-
tastrophenhilfekorps handle und sie die Stellvertreterkosten weiterverrechnen
könne. So etwas hatte W aber nie behauptet. Der Ombudsmann ist deshalb der
Ansicht, dass die Erziehungsdirektion den Fehler nicht einfach W anlasten dürfe.
Fehlerhafte Verfügungen dürfen zwar berichtigt werden. Doch geht es nach An-
sicht des Ombudsmanns nicht an, die gesamten Stellvertreterkosten nachträglich
W zu überwälzen. Dieser habe in gutem Glauben auf die ergangene Verfügung
Fr. 500- gespendet und sei in diesem guten Glauben zu schützen.

Erledigung
Der Erziehungsdirektor nimmt den Lösungsvorschlag des Ombudsmanns an und
erklärt sich gegenüber W bereit, die Rechnung von Fr. 2280.- um Fr. 500.- zu re-
duzieren, falls W die Spende belegen könne. W legt der Erziehungsdirektion die
gewünschte Spendenbescheinigung des katholischen Sonntagsblattes vor und
bedankt sich beim Ombudsmann «in der Freude auf weitere Hilfstransporte in den
Osten».
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